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STANDARDS, RICHTLINIEN UND 
GRUNDSATZENTSCHEIDUNGEN 
des Österreichischen Akkreditierungsrates 

13



 
 
 
 

Stand 15.11.2004 

S 1/1 Präsentationen 

Präsentationen von Projekten zur Errichtung 
einer Privatuniversität 

 
 
Der Akkreditierungsrat bietet Personen, die eine Privatuniversität errichten 
wollen, die Möglichkeit, das geplante Projekt im Rahmen einer Sitzung den 
Mitgliedern des Rates zu präsentieren. Diese Präsentation mit 
anschließendem Gespräch mit den Mitgliedern des Akkreditierungsrates 
hat sich in der bisherigen Praxis als eine wichtige Orientierungshilfe für die 
Projektbetreiber/innen erwiesen. 
 
Die Präsentation vor dem Akkreditierungsrat sollte erst bei dem Stand des 
Projektes erfolgen, wo Auskunft zu den folgenden Fragen gegeben werden 
kann: 
 
• Welche Einrichtung wird Träger (juristische Person) sein?  
• Was wird das Profil der Privatuniversität sein? 
• Wieviele Studiengänge in welchen Bereichen sollen angeboten werden? 
• Welche akademischen Grade sollen vergeben werden? 
• Wie ist die internationale Vergleichbarkeit der Studiengänge im 

Europäischen Hochschulraum? 
• Wieviel Stammpersonal ist vorgesehen, nach welchen Kriterien erfolgt 

die Auswahl? 
• Wie sehen die Forschungsaktivitäten aus? 
• Wie viele Studierende sollen betreut werden? 
• Wie sieht die Finanzierung aus? 
 
Mit diesen Punkten in der Präsentation kann ein Bild der „zukünftigen“ 
Privatuniversität entstehen. Die Präsentation sollte diese Kernbereiche 
jedenfalls ansprechen. Die Dauer der Präsentation sollte 15 Minuten nicht 
übersteigen.  
 
Nach der Präsentation können sowohl die Projektbetreiber/innen als auch 
die Mitglieder des Akkreditierungsrates kurz wichtige offene Fragen 
ansprechen.  
 
Im unmittelbaren Anschluss an die Gesprächsrunde wird der 
Akkreditierungsrat nach einer kurzen internen Beratung ein erstes Feed-
back zum geplanten Projekt abgegeben.  
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Stand 11.01.2008 

S 1/2 Basiskriterien 

Basiskriterien 
 
Einige im § 2 UniAkkG genannten Kriterien werden vom Akkreditierungs-
rat in folgender Weise interpretiert und erläutert: 
 
1. Akademische Freiheit 

Die Privatuniversität muss autonom sein und akademische Freiheit ge-
währleisten. Sie hat durch ihre Verfassung und Organisationsstruktur 
sicherzustellen, dass die Freiheit im Bereich der Forschung (hinsichtlich 
der Fragestellungen, Theorien und Methoden sowie der Verbreitung 
der Forschungsergebnisse und ihrer Bewertung) und die Freiheit der 
Lehre (hinsichtlich der Vielfalt der inhaltlichen und methodischen Ges-
taltung der Lehrveranstaltungen sowie des Rechts auf Äußerung von 
wissenschaftlichen und künstlerischen Lehrmeinungen) gewährleistet 
ist. (§ 2 Abs. 1 Z 5 UniAkkG) 

 
2. Breite und Vielfalt  

Die Institution (im Sinne von § 2 Abs. 1 UniAkkG) sollte innerhalb einer 
oder mehrerer Disziplinen (gem. § 2 Abs. 1 Z 2 UniAkkG) über eine 
Breite und Vielfalt des Studienangebots verfügen, die sich am Ver-
ständnis des europäischen Universitätsbegriffs orientieren (§ 2 Abs. 1 
Z 5 UniAkkG). Als Disziplin kommen traditionelle Bereiche wie z.B. 
Medizin, Musik, Jura oder Theologie sowie neuartige Fächerkombinati-
onen mit einer vergleichbaren Breite in Betracht. 
 
 

3. Forschung in der Institution 
Die Forschung muss in der Institution geleistet werden. Das bedingt das 
Vorhandensein einer kritischen Masse (siehe Pkt. 4) mit institutionali-
sierter Wissensproduktion und eine entsprechende Rückkoppelung zur 
Lehre. (§ 2 Abs. 1 Z 5 UniAkkG) 
 

 
4. Personal 

Die Institution muss über wissenschaftliches oder künstlerisches 
Stammpersonal verfügen, das mit Verträgen für eine Dauer von min-
destens zwei Jahren in einem Dienstverhältnis mindestens halbtägig 
verpflichtet ist. Dieses Stammpersonal muss mindestens 50% des ge-
samten Lehrvolumens jedes Studienganges abdecken und promoviert 
oder künstlerisch ausgewiesen sein. Zur Sicherung der Verknüpfung 
von Forschung und Lehre muss dieses Stammpersonal pro Studiengang 
mindestens drei Personen umfassen, wovon mindestens eine ganztägig 
beschäftigt sein muss und die Voraussetzungen zu erfüllen hat, die für 
die Berufung auf eine Professur erforderlich sind. Das heißt, dass diese 
Person eine entsprechend hohe wissenschaftliche oder künstlerische 
Qualifikation aufzuweisen hat. (§ 2 Abs. 1 Z 3 UniAkkG) 
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Stand 11.01.2008 

S 2/2 Basiskriterien 

5. Personalauswahlverfahren 
Das Personalauswahlverfahren für das gesamte wissenschaftliche Per-
sonal muss transparent, wettbewerbsorientiert und qualitätsgeleitet 
sein. (§ 2 Abs. 1 Z 3 u. 4 UniAkkG)  
 
 

6. Studienplan 
Studienpläne (detaillierte Curricula) und Prüfungsordnungen müssen 
materiellen, fachlichen und formalen Anforderungen nach internationa-
len Standards genügen. Die Zulassung zum Studium muss mindestens 
den österreichischen Regelungen der allgemeinen Zulassungsvoraus-
setzungen entsprechen. (§ 2 Abs. 1 Z 2) 
 
 

7. Raum- und Sachausstattung 
Unter Raum- und Sachausstattung wird eine Ausstattung mit adäqua-
ten Studienmitteln nach internationalen Standards verstanden. (§ 2 
Abs. 1 Z 4 UniAkkG) 

 
 
8. Finanzierung 

Die Sicherung der mittelfristigen Finanzierung der Institution muss 
mittels eines detaillierten Business-Plans nachgewiesen werden. (§ 2 
Abs. 1 Z 3 und 4 UniAkkG). 

 
 
9. Entwicklungsplan 

Die Erfüllung der in Z 1 bis 8 formulierten Voraussetzungen ist von der 
Institution in einem auf drei Jahre angelegten Entwicklungsplan darzu-
tun. 
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Deckblatt für den Antrag auf Akkreditierung der 
 

        
 

1. Angaben zur Institution 
Bezeichnung der geplanten Privatuniversität 
 

      

Antragstellende juristische Person 
 
 

      

Ansprechpartner/in im gegenständlichen Verfahren 
 

      

Geplante/r Standort/e 
 

      

Geplantes Studienangebot 
 
 

      

 
Für die beantragten Studiengänge ist zusätzlich pro Studiengang das folgende Formblatt 
(Angaben zum Studiengang) auszufüllen. 
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2. Angaben zum Studiengang       
Bezeichnung des Studiengangs 

 

      

Kategorisierung 

(BA, MA, Doktorat, Universitätslehrgang)  

      

Akademischer Grad bzw. Abschlussbezeichnung in 

ausgeschriebener bzw. abgekürzter Form 

      

Fachwissenschaftliche Zuordnung 

 

      

Zielgruppe 

 

      

Mindeststudiendauer 

 

      

Studienform 

(Vollzeit, berufsbegleitend, Fernstudium, etc.) 

      

Anzahl der ECTS-Punkte 

 

      

Module (kurze Übersicht) 

 

      

Anzahl der Studienplätze 

 

      

Studiengangsleiter/in 

 

      

Wissenschaftliches/künstlerisches Stammpersonal 

(Anzahl je Personalkategorie) 

      

Studiengebühren 
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Stand: 11. Jänner 2010 

S 1/4 Checkliste für Institutionen 

Checkliste für Institutionen 
 
 
Voraussetzungen für die Akkreditierung von Bildungseinrichtungen als 
Privatuniversitäten 
 
§ 2 des Bundesgesetzes über die Akkreditierung von Bildungseinrichtungen 
als Privatuniversitäten (Universitäts-Akkreditierungsgesetz - UniAkkG) 
schreibt den antragstellenden Bildungseinrichtungen zur Erlangung der 
Akkreditierung die folgenden fünf Voraussetzungen zwingend vor: 
 
1. Sie muss eine juristische Person mit Sitz in Österreich sein. 
 
2. Sie muss jedenfalls Studien oder Teile von solchen in einer oder mehre-

ren wissenschaftlichen oder künstlerischen Disziplinen, die zu einem 
akademischen Grad führen, welcher im internationalen Standard für 
mindestens dreijährige Vollzeitstudien verliehen wird, oder darauf auf-
bauende Studien anbieten. Bei der erstmaligen Antragstellung sind die 
Studienpläne für die geplanten Studien vorzulegen. 

 
3. Sie muss in den für die durchzuführenden Studien wesentlichen Fä-

chern ein dem internationalen Standard entsprechendes, wissenschaft-
lich oder künstlerisch ausgewiesenes Lehrpersonal verpflichten. Bei der 
erstmaligen Antragstellung müssen zumindest rechtsverbindliche Vor-
verträge in dem für die geplanten Studien ausreichenden Ausmaß vor-
liegen. 

 
4. Die für das Studium erforderliche Personal-, Raum- und Sachausstat-

tung muss ab dem Beginn des geplanten Studienbetriebes vorhanden 
sein. Entsprechende Nachweise sind bei der erstmaligen Antragstellung 
vorzulegen. 

 
5. Die Privatuniversität muss ihre Tätigkeit an folgenden Grundsätzen 

orientieren: Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre (Art. 17 des 
Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, 
RGBl. Nr. 142/1867), Freiheit des künstlerischen Schaffens, der Vermitt-
lung von Kunst und ihrer Lehre (Art. 17a des Staatsgrundgesetzes über 
die allgemeinen Rechte der Staatsbürger), Verbindung von Forschung 
und Lehre sowie Vielfalt wissenschaftlicher und künstlerischer Theo-
rien, Methoden und Lehrmeinungen. 
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Stand: 11. Jänner 2010 

S 2/4 Checkliste für Institutionen 

Um den Akkreditierungsrat in die Möglichkeit zu versetzen, die Vorausset-
zungen im Sinne des Gesetzes prüfen zu können, werden folgende Prüfbe-
reiche definiert, für die seitens des Antragstellers die entsprechenden 
schriftlichen Informationen zur Verfügung zu stellen sind. Für die bessere 
Lesbarkeit des Akkreditierungsantrages ist diesem ein Deckblatt voranzu-
stellen, welches als Formblatt vom ÖAR zur Verfügung gestellt wird. Das 
Formblatt ist als Download auf der Homepage des Akkreditierungsrates 
abrufbar. Die Antragsunterlagen sind zunächst nur in zweifacher Ausferti-
gung in gebundener Form (doppelseitig bedruckt und durchgehend pagi-
niert) in der Geschäftsstelle einzubringen. Weitere Exemplare sind gegebe-
nenfalls nach erfolgter Verbesserung des Antrags nach Rücksprache mit der 
Geschäftstelle in erforderlicher Anzahl vorzulegen. 
 
1 Leitbild 
• Ziele und Perspektiven in Lehre und Forschung (Mission Statement) 
 
2  Organisation, Management und Planung 
• Bezeichnung der Institution 
• Rechtsform (Nachweis der juristischen Person) 
• Verfassung: 
 Diese soll jedenfalls folgende Punkte umfassen: 

- Organisation der Entscheidungsstrukturen in der Verwaltung 
- Organisation der Entscheidungsstrukturen in akademischen Ange-

legenheiten 
- Personalauswahlverfahren, insbesondere Berufungsverfahren für 

Professorinnen/Professoren 
- Habilitationsordnung (soweit vorgesehen) 
- Vorgesehene Bezeichnungen für das wissenschaftliche Personal 

• Falls die Institution Teil einer ausländischen Bildungseinrichtung ist, 
nähere Angaben über diese Institution (inkl. Akkreditierung) und die 
Beziehung zu dieser (Organisationsstrukturen, Verteilung von Verant-
wortung und Entscheidungskompetenzen). 

• Falls die Institution die Errichtung weiterer Standorte vorsieht, nähere 
Angaben zu Organisationsstrukturen, Verteilung von Verantwortung 
und Entscheidungskompetenzen. 

• Entwicklungskonzept unter Berücksichtigung des Leitbildes und des 
Finanzplans 

 
3  Qualitätsmanagement 
• Darstellung des Qualitätssicherungssystems  
• Akkreditierungsverfahren bei ausländischen Agenturen und deren Er-

gebnisse. 
 
4  Finanzierung, Raum- und Sachausstattung 
• Budget- und Finanzierungsplan (Einnahmen- und Ausgabenrechnung) 

für mindestens fünf Jahre mit Angaben über die Finanzierungsquellen 
(inkl. Eigenkapital) 

• Ausstattung (Räume, Bibliothek und informationstechnische Infrastruk-
tur etc.) 
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Stand: 11. Jänner 2010 

S 3/4 Checkliste für Institutionen 

 
5 Personal 
• Name, Qualifikation, Dienst- bzw. Vorverträge des wissenschaftli-

chen/künstlerischen Stammpersonals (Angaben zum Zeitaufwand der 
Lehrenden für Lehr-, Prüfungs- und Beratungsaufgaben sowie für Tä-
tigkeiten in der Selbstverwaltung und in der Forschung und die dafür 
vorgesehene Vergütung) 

• Name, Qualifikation, Dienst- bzw. Vorverträge und Beschäftigungs-
ausmaß der externen Lehrbeauftragten 

• Übersicht über die Zuordnung des wissenschaftlichen/künstlerischen 
Personals zu Studiengängen und Forschungsbereichen (getrennte Auf-
listung des Stammpersonals und der externen Lehrbeauftragten) 

• Qualifikation, Funktion, Dauer und Ausmaß des Dienstverhältnisses für 
Angehörige des nichtwissenschaftlichen Personals 

6  Studiengänge und Studiengangsmanagement 
• Bezeichnung der Studiengänge 
• Ziel und Profil der Studiengänge (inhaltliche Beschreibung) 
• Orientierung der Studiengänge am Leitbild der Institution 
• Niveau (BA, MA, Dr.)  
• Zulassungsvoraussetzungen für Studierende und Aufnahmeverfahren 

der Bildungseinrichtung 
• Akademischer Grad (genauer Wortlaut) 
• Diploma Supplement 
• Dauer und Umfang (Semester, ECTS∗, Semesterstunden) 
• Studienform, Struktur und zeitlicher Ablauf (Vollzeit oder berufsbeglei-

tend, Modulsystem, Blockveranstaltungen etc.) 
• Studiengangsverantwortliche/r 
• Studienplan:  

Zu den Modulen und Lehrveranstaltungen sind anzugeben: 
- Bezeichnung 
- Inhalt 
- Lernziele und Lernergebnisse (Kompetenzen und Qualifikationen, 

Kenntnisse und Fertigkeiten)  
- Lehr- und Lernformen 
- Umfang und Arbeitsaufwand (Semesterstunden, ECTS) 
- Lehrende/r 
- in der Lehrveranstaltung verwendete Grundlagenliteratur 

• Prüfungsordnung 
• Ausbildungsvertrag 
• Zahl der Studienplätze bzw. bei bereits bestehenden Einrichtungen 

Entwicklung der Zahl der Studienplätze, der Studienanfänger/innen, 
der Studierenden und der Absolventinnen/Absolventen in den letzten 
3 - 5 Jahren 

• Betreuungsrelation des wissenschaftlichen/künstlerischen Stammper-
sonals (differenziert nach Personalkategorie) zu Studierenden 

• Studiengebühren 
                                                 
∗ Das System der ECTS-Zuteilung im Hinblick auf die verschiedenen Elemente des Arbeits-
pensums ist zu erläutern.  
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Stand: 11. Jänner 2010 

S 4/4 Checkliste für Institutionen 

• Internationale Vergleichbarkeit des Studiengangs und des akademi-
schen Grades 

• Vergabe bzw. Vermittlung von Stipendien durch die Bildungseinrich-
tung 

• Studierendenservice (Sprechstunden, Tutorien, individuelle Beratung 
etc.) 

• Weitere (nicht akkreditierungspflichtige) Bildungsangebote der Institu-
tion (sofern vorhanden). 

 
7  Forschung und internationale Kooperation 
• Forschung in der Institution sowie aktuelle Forschungsprojekte und 

-kooperationen 
• Dokumentation der Projekte internationaler Kooperationen in For-

schung und Lehre 
 
8  Fernstudien, E-Learning bzw. Blended Learning 
Beruht das Studienangebot auf Fernstudien, E-Learning bzw. Blended 
Learning, so sind folgende Punkte zusätzlich zu berücksichtigen: 

ad Raum- und Sachausstattung 
• Studienzentren für die Durchführung der Präsenz- und Prüfungspha-

sen 
• Hardware und Software incl. Lizenzen  
• Ausstattung der Distributions- und Informatikabteilung im Hinblick 

auf die besonderen Anforderungen des Lehrkonzepts  

ad Personal 
• Aus dem Personalplan muss hervorgehen, welche Aufgaben durch wel-

che Stellen abgedeckt werden: 
- Fachwissenschaftliche Inhalte der Lehrmaterialien 
- Entwicklung des didaktischen Konzepts 
- pädagogisch-didaktische Beratung der Lehrenden  
- Technische Entwicklung (Erstellung des elektronischen, interaktiven 
 Lehrmaterials) 
- Tutorentätigkeit (Arbeitsorganisation, Kommunikation, Unterstüt-

zung bei der zeitlichen Durchführung des Lehrganges)  
- IT-Support für Lehrende und Studierende 
- IT-Service für die laufende technische Betreuung 

• Qualifikation der Lehrenden und der Tutoren im Hinblick auf die be-
sonderen didaktischen und technischen Anforderungen  

ad Studiengänge und Studiengangsmanagement 
• Anteile von Präsenzzeiten und betreutem und nicht betreutem Selbst-

studium 
• spezifische Kommunikationsformen und Medien und Beispiele von 

Lehrmaterialen, welche die Umsetzung des didaktischen Konzepts 
nachvollziehbar machen 
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S 1/2 Modulbeschreibung 

Leitfaden für eine Modulbeschreibung 
 
 
Was bedeutet Modularisierung? 
Modularisierung ist die Zusammenfassung von Stoffgebieten zu thematisch 
und zeitlich abgerundeten, in sich abgeschlossenen und mit Leistungspunk-
ten versehenen abprüfbaren Einheiten. Module können sich aus verschie-
denen Lehr- und Lernformen (wie z.B. Vorlesungen, Übungen, Praktika 
u.a.) zusammensetzen. Ein Modul kann Inhalte eines einzelnen Semesters 
oder eines Studienjahres umfassen, sich aber auch über mehrere Semester 
erstrecken. Module werden grundsätzlich mit Prüfungen abgeschlossen, 
auf deren Grundlage Leistungspunkte vergeben werden. Module sind ein-
schließlich des Arbeitsaufwands und der zu vergebenden Leistungspunkte 
zu beschreiben1.  
 
 
Antragstellern wird empfohlen folgende Struktur für die Modulbeschrei-
bung zu verwenden: 
 
1. Modulübersicht für ein Curriculum 

 

Lehrende/r 
Lehrveranstaltung LV-Typ ECTS Kontaktstunden Selbststudium 

Stammpersonal externe Lehrende 
       
MODUL I:  
LV 1       
LV 2       
usw.       
MODUL II: 
LV 1       
LV 2       
usw.       
MODUL III: 
LV 1       
LV 2       
usw.       
       
SUMME xy xy xy   

 
2. Die Beschreibung eines Moduls soll mindestens enthalten: 

a) Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls 
Beschreibung der Inhalte und der zu erwerbenden Qualifikationszie-
le2 im Sinne von: 
- Kenntnissen: Kennen von Informationen, Theorie- und/oder Fak-

tenwissen 

                                                 
1 Definition der Kultusministerkonferenz vom 15.09.2000 i. d. F. vom 22.10.2004 

 

2 vgl. Kommission der europäischen Gemeinschaften (2006): Vorschlag für eine Empfehlung 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung eines Europäischen Qualifika-
tionsrahmens für Lebenslanges Lernen vom 5.9.2006. Online in Internet: 
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a13_eqf_rec_de.pdf [Stand: 16.07.2007] 
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S 2/2 Modulbeschreibung 

- Fertigkeiten: kognitive und praktische Fertigkeiten bei denen 
Kenntnisse (Wissen) eingesetzt werden 

- Kompetenzen: Integration von Kenntnissen, Fertigkeiten und so-
ziale sowie methodische Fähigkeiten in Arbeits- und Lernsituati-
onen. 

 
b) Lehrformen 

Beschreibung der einzelnen Lehr- und Lernformen (Vorlesungen, 
Übungen, Praktika, Seminare, Projektarbeit, Selbststudium etc.) 
 

c) Voraussetzungen für die Teilnahme 
Welche Module müssen bereits erfolgreich absolviert sein? Wie kann 
sich der/die Studierende auf die Teilnahme an diesem Modul vorbe-
reiten (Literaturangaben, Hinweise auf multimedial gestützte Lehr- 
und Lernprogramme etc.)? 
 

d) Arbeitsaufwand 
Gesamtstunden (differenziert nach Kontaktzeit und Selbststudium) 
und ECTS 
 

e) Prüfungsformen und Notensystem 
 
f) Dauer der Module 

Angaben in Semester 
 
g) Verwendbarkeit des Moduls 

In welchem Zusammenhang steht das Modul mit anderen Modulen 
innerhalb desselben Studiengangs bzw. mit anderen Studiengängen 
(auch für weiterbildende Studien oder postgraduale Studiengänge)? 
 

h) Häufigkeit des Angebots von Modulen 
Wann wird das Modul angeboten (in jedem Semester, in jedem Stu-
dienjahr, in größeren Abständen)? 

 
i) geplante Gruppengröße 

 
 
3. Die Beschreibung der einzelnen Lehrveranstaltungen des Moduls soll 

mindestens enthalten: 
a) Bezeichnung/Zuordnung zu Modul 
b) Inhalt 
c) Lernziele und Lernergebnisse (Kompetenzen und Qualifikatio-

nen, Kenntnisse und Fertigkeiten)  
d) Lehr- und Lernformen 
e) Umfang und Arbeitsaufwand (Semesterstunden, ECTS) 
f) Lehrende/r 
g) in der Lehrveranstaltung verwendete Grundlagenliteratur 
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    Stand: Februar 2011 

 

S 1/1 Joint Programmes 

 
 Joint Programmes 

 

Unter „Joint Programmes“ wird im weitesten Sinne die gemeinsame 
Entwicklung und/oder Durchführung von Studiengängen durch zwei oder 
mehrere in- oder ausländische Bildungseinrichtungen verstanden. Dabei können 
Teile bereits eingerichteter Studien der Kooperationspartner modulartig zu 
einem sinnvollen Ganzen zusammengefügt werden oder unabhängig von 
bestehenden Studien gemeinsam mit der Partnereinrichtung ein neues Studium 
konzipiert werden. Führen diese Programme zu einem von den beteiligten 
Institutionen gemeinsam verliehenen akademischen Grad, spricht man 
üblicherweise von „Joint Degree Programme“, während „Double Degree 
Programme“ üblicherweise die Ausstellung getrennter Verleihungsurkunden 
durch die beteiligten Institutionen bezeichnet. Es gibt allerdings auf europäischer 
Ebene keine offiziell gültigen Begriffsbestimmungen und keine einheitliche 
Verwendung dieser Begriffe. 

Das österreichische Universitätsrecht (§ 51 Abs. 2 Z 27 UG 2002) bezeichnet mit 
dem Terminus gemeinsame Studienprogramme ordentliche Studien, die aufgrund 
von Vereinbarungen zwischen einer oder mehreren österreichischen 
Universitäten, Erhaltern von Fachhochschul-Studiengängen, Privatuniversitäten 
oder Pädagogischen Hochschulen sowie ausländischen anerkannten 
postsekundären Bildungseinrichtungen in Form eines joint, double oder multiple 
degree programs durchgeführt werden. 

Für die Beteiligung an Joint Programmes sind von Privatuniversitäten folgende 
Grundsätze zu beachten, die auf europäischer Ebene1 entwickelt wurden: 

Akkreditierung/nationale Anerkennung 

 Die Partnerinstitutionen müssen anerkannte postsekundäre 
Bildungseinrichtungen sein. 

 Joint Programmes bedürfen einer Akkreditierung durch den ÖAR, da es sich 
um (zumindest in der Kombination) neue Studiengänge handelt. Die 
Anerkennung eines Joint Programme durch eine ausländische 
Akkreditierungseinrichtung ersetzt nicht die Akkreditierung durch den ÖAR. 

 

                                                      
1 In diesem Zusammenhang sind vor allem folgende Publikationen auf europäischer Ebene zu 

nennen: Christian Tauch and Andrejs Rauhvargers: „Survey on Master Degrees and Joint Degrees in 

Europe” (2002); The Committee of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning 

Higher Education in the European Region: “The Recommendation on the Recognition of Joint Degrees” 

sowie das “Explanatory memorandum to the recommendation on the recognition of joint degrees” (2004); 

European University Association: “Developing Joint Masters Programmes for Europe. Results of the 

EUA Joint Masters Project (March 2002 – Jan 2004)” (2004); European University Association: 

“Guidelines for Quality Enhancement in European Joint Master Programmes” (2006). 
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 Sofern die nationalen Rechtsvorschriften des Landes der Partnerinstitution 
eine Studiengangsakkreditierung verpflichtend vorsehen, ist diese entweder 
nachzuweisen oder in einem parallelen bzw. gemeinsamen 
Akkreditierungsverfahren durchzuführen. Im Sinne der Verfahrenseffizienz 
ist ein gemeinsames Verfahren durch die beteiligten 
Akkreditierungseinrichtungen anzustreben, welches sich an den ECA-
Grundsätzen für die Akkreditierung von Joint Programmes orientieren sollte.2  

Kooperationsvereinbarung 

In einer Kooperationsvereinbarung aller beteiligten Institutionen sind jedenfalls 

folgende Punkte im Vorhinein zu regeln3: 

 Studienleistungen, die die Studierenden an den jeweiligen Institutionen zu 
erbringen haben. Entsprechend den internationalen Vorgaben sollen die 
Anteile der beteiligten Institutionen an der Studiendauer ein vergleichbares 
Ausmaß haben; 4 

 Zulassung- und Auswahlverfahren; 

 Festlegung der anzuwendenden Studien- und Prüfungsordnung(en); 

 Die automatische und vollständige Anerkennung der Prüfungen und 
wissenschaftlichen Arbeiten, die an den beteiligten Institutionen erbracht 
werden; 

 Akademischer Grad:  
Entsprechend dem Grundprinzip, dass für eine Studienleistung nur ein 
akademischer Grad zu verleihen ist, kommen folgende Möglichkeiten der 
Verleihung von Joint Degrees in Frage: 

a) Eine Institution verleiht den akademischen Grad, die Partnerinstitution 
verleiht eine Anerkennungsurkunde, in der die Gleichwertigkeit mit einem 
eigenen akademischen Grad festgelegt wird. 

b) Die Institutionen verleihen den akademischen Grad mit einer gemeinsamen 
Urkunde. 

 Organisatorische Regelungen und administrative Zuständigkeiten 

 

                                                      
2 European Consortium for Accreditation: “Principles for accreditation procedures regarding joint 
programmes” (2007). 

3 Vgl. auch § 51 Abs. 2 Z 27 UG 2002 und § 54 Abs. 9 UG 2002 
4 Das Universitätsgesetz 2002 fordert für die Verleihung von akademischen Graden aufgrund von 
gemeinsamen Studienprogrammen einen Mindestanteil jeder Institution am Studium und zwar 
müssen bei einem Studienumfang von 120 ECTS mindestens 30 ECTS, bei mehr als 120 ECTS 
mindestens 60 ECTS unter der Verantwortung der Partnerinstitution erbracht werden (§ 87 Abs. 5 
UG 2002). Diese Vorgabe kann als Richtwert auch für Joint Programmes von Privatuniversitäten 
dienen. 
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Checkliste für Joint Programmes 
 
 
Checkliste für die Erstellung von Anträgen auf Akkreditierung von  
Joint Programmes 
 
Zur Überprüfung der Voraussetzungen für die Akkreditierung von Joint 
Programmes durch den Akkreditierungsrat sind Informationen zu den 
unten angeführten Punkten schriftlich zur Verfügung zu stellen. Alle 
Angaben im Antrag müssen sich auf das gesamte Studium und nicht nur 
auf jene Teile beziehen, die von der Privatuniversität erbracht werden. 
Zusätzlich ist die Richtlinie des ÖAR zu Joint Programmes zu beachten. 
(siehe Link).  
 
Für die bessere Lesbarkeit des Akkreditierungsantrages ist diesem ein 
Deckblatt voranzustellen, welches als Formblatt vom ÖAR zur Verfügung 
gestellt wird. Das Formblatt ist als Download auf der Homepage des 
Akkreditierungsrates abrufbar. Die Antragsunterlagen sind zunächst nur in 
zweifacher Ausfertigung in gebundener Form (doppelseitig bedruckt und 
durchgehend paginiert) in der Geschäftsstelle einzubringen. Weitere 
Exemplare sind gegebenenfalls nach erfolgter Verbesserung des Antrags 
nach Rücksprache mit der Geschäftstelle in erforderlicher Anzahl 
vorzulegen. 
 

 die Partnerinstitution/en, mit der/denen das Joint Programme 
durchgeführt wird (einschließlich Informationen über Rechtsstatus und 
Akkreditierung dieser Institution/en) 

 Kooperationsvertrag mit den Partnerinstitutionen 

 Bezeichnung des Studiengangs 

 Ziel und Profil des Studiengangs (inhaltliche Beschreibung) 

 Orientierung des Studiengangs am Leitbild der Institution 

 Niveau (BA, MA, Dr.)  

 Zulassungsvoraussetzungen für Studierende und Auswahlverfahren 

 Akademischer Grad (genauer Wortlaut) und Art der Verleihung 
(welche Institution/en verleiht bzw. verleihen den akademischen Grad; 
Muster der Verleihungsurkunde/n) 

 Internationale Vergleichbarkeit des Studiengangs und des 
akademischen Grades 

 Diploma Supplement, in dem die an den beteiligten Institutionen 
erbrachten Anteile des Studiums ausführlich darzustellen sind 

 Dauer und Umfang (Semester, ECTS*, Semesterstunden) 

 Studienform, Struktur und zeitlicher Ablauf des gesamten Studiums 
einschließlich jener Anteile, die von Partnerinstitutionen erbracht 

                                                 
* Das System der ECTS-Zuteilung im Hinblick auf die verschiedenen Elemente des 

Arbeitspensums ist zu erläutern. 
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werden (Vollzeit oder berufsbegleitend, Präsenz- oder Fernstudium, 
Modulsystem, Blockveranstaltungen etc.)  

 

 Festlegung der Studienanteile, die an den jeweiligen 
Partnerinstitutionen zu erbringen sind 

 Studienplan des gesamten Studiums:  
Zu den Modulen und Lehrveranstaltungen sind anzugeben: 

- Bezeichnung 

- Inhalt 

- Lernziele und Lernergebnisse (Kompetenzen und Qualifikationen, 
Kenntnisse und Fertigkeiten) 

- Lehr- und Lernformen 

- Umfang und Arbeitsaufwand (Semesterstunden, ECTS*)  

- Lehrende/r 

- in der Lehrveranstaltung verwendete Grundlagenliteratur 

 Prüfungsordnung (inklusive Vereinbarung der automatischen und 
vollständigen Anerkennung der Prüfungen und wissenschaftlichen 
Arbeiten, die an den Partnerinstitutionen erbracht werden) 

 Unterrichtssprache(n) 

 Gesamtkoordination und Studiengangsverantwortliche  

 Stammpersonal (Name, Qualifikation, Dienstvertrag bzw. Vorvertrag, 
Beschäftigungsausmaß, Zuordnung zu Lehrveranstaltungen bzw. 
Forschungsbereichen) 

 Externe Lehrende (Name, Qualifikation, Vertrag bzw. Vorvertrag, 
Beschäftigungsausmaß, Zuordnung zu Lehrveranstaltungen bzw. 
Forschungsbereichen) 

 Betreuungsrelation des wissenschaftlichen/künstlerischen  
Stammpersonals (differenziert nach Personalkategorien) zu 
Studierenden 

 Forschung im Zusammenhang mit dem Studiengang 
(Forschungsprojekte und -kooperationen unter Angabe der 
verantwortlichen Personen)  

 Organisatorische Regelungen und administrative Zuständigkeiten für 
die Durchführung des Studiums 

 Qualitätssicherung: 

- Regelungen zu den Verfahren der Qualitätssicherung 

- Darstellung der Evaluierungsinstrumente 

- Mechanismen für die Umsetzung von 
Qualitätssicherungsmaßnahmen 

 Zahl der Studienplätze 

 Ausbildungsvertrag 

 Studiengebühren 

 Finanzierung  

 Raum- und Sachausstattung 
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Universitätslehrgänge an Privatuniversitäten 
 
 
Begriff und Rechtswirkungen 
Universitätslehrgänge sind außerordentliche∗ Studien, die der Weiterbil-
dung dienen. 
Das Universitätsgesetz 2002 unterscheidet nach dem vorgesehenen Ab-
schluss zwei Arten von Universitätslehrgängen: 
 
1. Universitätslehrgänge, die zu einem akademischen Grad führen 
Im Curriculum eines Universitätslehrgangs kann die Verleihung eines in-
ternational gebräuchlichen Mastergrades vorgesehen werden, sofern der 
Universitätslehrgang hinsichtlich Zugangsbedingungen, Umfang und An-
forderungen mit entsprechenden ausländischen Masterprogrammen ver-
gleichbar ist. Ein bestimmter Mindestumfang für solche Universitätslehr-
gänge, die zu einem Mastergrad führen, ist gesetzlich nicht festgelegt. In-
ternational sind für weiterbildende Masterstudiengänge 75-120 ECTS üb-
lich. 
 
2. Universitätslehrgänge, die zu einer akademischen Bezeichnung führen 
Ist die Verleihung eines akademischen Grades nicht vorgesehen, kann die 
Verleihung der Bezeichnung „Akademische…“ bzw. Akademischer…“ mit 
einem den Inhalt des jeweiligen Universitätslehrgangs charakterisierenden 
Zusatz vorgesehen werden, sofern der Universitätslehrgang mindestens 60 
ECTS umfasst. Diese Bezeichnung ist kein akademischer Grad. 
 
Das Universitätsgesetz definiert selbst keine Zulassungsvoraussetzungen 
für Universitätslehrgänge, sondern verweist auf die internationale Üblich-
keit. Im Regelfall ist für die Zulassung zu weiterbildenden Masterpro-
grammen ein abgeschlossenes Studium (zumindest auf Bachelor-Niveau) 
international üblich. Daneben sehen weiterbildende Masterstudiengänge 
vielfach aber auch die Zulassung aufgrund einer gleichzuhaltenden berufli-
chen Qualifikation vor. 
 
Universitätslehrgänge, die mit einem Mastergrad abschließen, berechtigen - 
anders als konsekutive Masterstudien - nicht unmittelbar zu einem Dokto-
ratsstudium. Die Zulassung von Absolventinnen und Absolventen von 
Universitätslehrgängen zum Doktoratsstudium setzt voraus, dass die Uni-
versität, an der die Zulassung zum Doktoratsstudium beantragt wird, den 
Universitätslehrgang als mit einem konsekutiven Masterstudium bzw. Dip-
lomstudium gleichwertig anerkennt. (§ 64 Abs.4 Universitätsgesetz 2002) 
 

                                                 
∗Das Österreichische Universitätsrecht (§ 51 Abs. 2 Z 2 und 21 UG 2002) unterscheidet 
zwischen ordentlichen Studien (Bachelorstudien, konsekutive Masterstudien, Dip-
lom- und Doktoratsstudien) und außerordentlichen Studien (Universitätslehrgänge). 
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Verfahren 
Da es sich gemäß Universitätsgesetz 2002 bei Universitätslehrgängen um 
Studien handelt, bedürfen sie ebenso wie ordentliche Studien von Privat-
universitäten der Akkreditierung. Für die Akkreditierung der Universitäts-
lehrgänge sind daher grundsätzlich dieselben Beurteilungskriterien heran-
zuziehen wie für ordentliche Studien von Privatuniversität.  
 
Ein Universitätslehrgang muss mit dem Gesamtprofil und Leitbild der In-
stitution vereinbar und mit den Ressourcen der Privatuniversität durch-
führbar sein. 
 
Das Lehrpersonal muss sich zu einem angemessenen Anteil aus dem 
Stammpersonal der Privatuniversität rekrutieren, um die Verbindung von  
 
Forschung und Lehre zu garantieren. Dabei darf es aber zu keinem Res-
sourcenabzug zu Lasten der anderen Studien kommen, d.h. die Personal-
ausstattung für die anderen Studien, wie sie in den vom Akkreditierungs-
rat definierten Basiskriterien festgelegt ist, muss jedenfalls gewährleistet 
bleiben. 
 
Da Universitätslehrgänge im Regelfall berufsbegleitend angeboten werden, 
ist hinsichtlich der Studienplangestaltung und des Studienaufwandes auf 
die Vereinbarkeit mit einer Berufstätigkeit zu achten. Es wird diesbezüglich 
auf die Richtlinie des Akkreditierungsrates betreffend berufsbegleitende 
Studiengänge verwiesen. 
 
Sonstige Bildungsangebote von Privatuniversitäten 
Sonstige Bildungsangebote (Vorträge, Kurse, Seminare, Lehrgänge) von 
Privatuniversitäten unterliegen unabhängig von Dauer und Umfang nicht 
der Akkreditierung, sofern sie nicht als Universitätslehrgänge bezeichnet 
werden und weder die Verleihung eines akademischen Grades noch einer 
akademischen Bezeichnung vorgesehen ist.  
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Doktoratsstudiengänge 
 

 
Die Promotion ist eine Schnittstelle zwischen dem Bildungs- und dem For-
schungsauftrag der Universitäten. Mit dem Doktoratsstudium erwerben 
DoktorandInnen einerseits Kompetenzen und Kenntnisse im Spezialthema 
ihrer Dissertation und legen damit den Grundstock für ein eigenes wissen-
schaftliches Profil, andererseits leisten sie damit auch einen Beitrag zum 
wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt. Diese Wechselwirkung zwischen 
Doktoratsstudien und der Lehre und Forschung an einer Universität ist bei 
der Akkreditierung von Doktoratsstudien zu berücksichtigen. Setzt man 
die Anforderungen für die Akkreditierung von Doktoratsstudien zu nied-
rig an, kann deren mangelnde Qualität die künftige Lehre und Forschung 
an der Universität negativ beeinflussen; andererseits kann gerade durch 
Doktoratsstudien die Entwicklung einer Institution zu einer forschungsak-
tiven Universität mit entsprechender Heranbildung von wissenschaftli-
chem Nachwuchs des Forschungsumfelds gefördert werden.  
 
Vor diesem Hintergrund sind für die Akkreditierung von Doktoratsstudien 
ergänzend zu den allgemeinen Akkreditierungsvoraussetzungen, wie sie 
im Universitäts-Akkreditierungsgesetz und in den Basiskriterien des ÖAR 
festgelegt sind, folgende Voraussetzungen  zu erfüllen: 
 
Personal 
Im Fachbereich des Doktoratsstudiengangs muss ausreichend wissen-
schaftliches Stammpersonal mit entsprechender fachlicher Qualifikation 
(Habilitation oder habilitationsäquivalenter Qualifikation), anerkannten 
Forschungsaktivitäten und Erfahrung in der Betreuung von DoktorandIn-
nen vorhanden sein. Die selbständige Betreuung von DoktorandInnen setzt 
jedenfalls die volle Lehrbefugnis für das wissenschaftliche Fach voraus.  
Bei interdisziplinär konzipierten Doktoratsstudien  muss in allen beteilig-
ten Fachbereichen wissenschaftliches Personal mit ausreichender Qualifika-
tion vorhanden sein.  
Die Lehr- und Betreuungsleistung im Rahmen von Doktoratsstudien muss 
durch das wissenschaftliche Stammpersonal neben dessen allfälligen sons-
tigen Lehr-, Forschungs- und Verwaltungsaufgaben angesichts der geplan-
ten Zahl an DoktorandInnen leistbar sein. Als Richtwert für eine angemes-
sene Betreuungsrelation ist von maximal 5-6 DoktorandInnen pro Betreue-
rIn auszugehen.  
 
Forschung 
Die besondere Profilierung von Doktoratsstudien  muss durch das wissen-
schaftliche Profil und durch anerkannte Forschungsaktivitäten des Lehr-
körpers gewährleistet sein. 
Für die Einrichtung eines Doktoratsstudiengangs ist daher ein stimulieren-
des und dynamisches Forschungsumfeld erforderlich, das den intensiven 
Kontakt mit dem forschungsaktiven wissenschaftlichen Personal, Interdis-
ziplinarität sowie die Möglichkeit zur inner– und außeruniversitären Ko-
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operation gewährleistet. Unter einem etablierten Forschungsumfeld ist das 
Vorhandensein von fachaffinen Forschungsaktivitäten an der Institution zu 
verstehen, deren Ergebnisse durch entsprechende Publikationen nachzu-
weisen sind. 
 
Nachweis der Erfüllung der Akkreditierungsvoraussetzungen 
Die Akkreditierung von Doktoratsstudien setzt daher den Nachweis der 
tatsächlichen Erfüllung der Akkreditierungsvoraussetzungen entsprechend 
den Basiskriterien zum Akkreditierungszeitpunkt voraus. Basiskriterium 9, 
das für die Erfüllung der Akkreditierungsvoraussetzungen eine Frist von 
drei Jahren einräumt, sofern dies in einem Entwicklungsplan nachvollzieh-
bar dargelegt ist, ist im Fall der Akkreditierung von Doktoratsstudien nicht 
anzuwenden. 
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Standorte von Privatuniversitäten 
 
 
Standortfestlegung im Akkreditierungsbescheid 
Gemäß § 5 Abs. 2 Universitäts-Akkreditierungsgesetz wird der Standort 
einer Privatuniversität im Akkreditierungsbescheid festgelegt.  
 
Mehrerer Standorte im Erstakkreditierungsverfahren 
Sollen im Rahmen des Erstakkreditierungsverfahrens einer Privatuniversi-
tät mehrere Niederlassungen an verschiedenen Standorten im In- oder 
Ausland errichtet werden, ist für alle Niederlassungen die Erfüllung der 
Akkreditierungsvoraussetzungen nachzuweisen. 
 
Zusätzlich zur Checkliste für Institutionen sind dem ÖAR insbesondere 
folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 
• Einbeziehung des neuen Standorts in das Qualitätsmanagementsystem 

der Privatuniversität 
• Koordination aller für den Studienbetrieb relevanten organisatorischen 

Abläufe zwischen Hauptstandort und neuem Standort (Satzung) 
• Verträge mit Kooperationspartnern am neuen Standort (sofern relevant) 
• Bei Standortgründungen im Ausland ist zusätzlich die Einhaltung der 

jeweiligen einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften nachzuweisen 
 
Die genannten Informationen sind von der Privatuniversität auch im Falle 
der Durchführung von Lehre und Forschung durch Kooperationspartner 
bzw. beauftragte Dritte (Dienstleister, Franchisenehmer) vorzulegen. 
 
Standortgründungen oder Standortwechsel bestehender Privatuniversi-
täten  
Im Falle eines weiteren Angebotes an einem anderen als im Akkreditie-
rungsbescheid bezeichneten Standort oder eines Standortwechsels einer 
Privatuniversität ist ein entsprechender Antrag auf Akkreditierung des/der 
neuen Standorts/Standorte an den ÖAR zu stellen. Dabei sind folgende 
Fälle zu unterscheiden: 
 
 
A Standortgründung(en) bei unveränderter Beibehaltung des akkredi-

tierten Studienprogramms und des akkreditierten Grades 
 
Erfolgt diese Standortgründung unter unveränderter Beibehaltung des ak-
kreditierten Studienprogramms und des akkreditierten Grades, ist im Zuge 
dieses Verfahrens von der Privatuniversität der Nachweis zu erbringen, 
dass die Akkreditierungsvoraussetzungen am neuen Standort gegeben sind 
und der Studienbetrieb am neuen Standort ohne Ressourcenabzug zu Las-
ten bestehender Standorte erfolgt. 
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Dazu sind dem ÖAR insbesondere folgende Informationen zur Verfügung 
zu stellen: 
• Studiengangsverantwortliche/r 
• Stammpersonal (Name, Qualifikation, Dienstvertrag bzw. Vorvertrag, 

Beschäftigungsausmaß, Zuordnung zu Lehrveranstaltungen bzw. For-
schungsbereichen) gemäß Basiskriterium 4 

• Externe Lehrende (Name, Qualifikation, Vertrag bzw. Vorvertrag, Be-
schäftigungsausmaß, Zuordnung zu Lehrveranstaltungen bzw. For-
schungsbereichen) 

• Betreuungsrelation des wissenschaftlichen/künstlerischen Stammper-
sonals (differenziert nach Personalkategorien) zu Studierenden 

• Studienorganisation (zeitliche Struktur, Fernlehre, Prüfungsmodalitäten 
etc.) 

• Forschungstätigkeit des Stammpersonals am neuen Standort 
• Einbeziehung des neuen Standorts in das Qualitätsmanagementsystem 

der Privatuniversität 
• Koordination aller für den Studienbetrieb relevanten organisatorischen 

Abläufe zwischen Hauptstandort und neuem Standort (Satzung) 
• Raum- und Sachausstattung 
• Zahl der Studienplätze 
• Finanzierung 
• Verträge mit Kooperationspartnern am neuen Standort (sofern relevant) 
• Bei Standortgründungen im Ausland ist zusätzlich die Einhaltung der 

jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften nachzuweisen 
 
Die genannten Informationen sind von der Privatuniversität auch im Falle 
der Durchführung von Lehre und Forschung durch Kooperationspartner 
bzw. beauftragte Dritte (Dienstleister, Franchisenehmer) vorzulegen. 
 
 
B Standortgründung(en) mit geänderten oder zusätzlichen Studienpro-

grammen 
 
Im Falle der Gründung eines weiteren Standortes mit geänderten oder zu-
sätzlichen Studienprogrammen ist die Akkreditierung des/der neuen bzw. 
geänderten Studiengänge unter Angabe der in der Checkliste für die Ak-
kreditierung von Studiengängen enthaltenen Informationen zu beantragen. 
 
Zusätzlich sind dem ÖAR insbesondere folgende Informationen zur Verfü-
gung zu stellen:  
• Einbeziehung des neuen Standorts in das Qualitätsmanagementsystem 

der Privatuniversität 
• Koordination aller für den Studienbetrieb relevanten organisatorischen 

Abläufe zwischen Hauptstandort und neuem Standort (Satzung) 
• Verträge mit Kooperationspartnern am neuen Standort (sofern relevant) 
• Bei Standortgründungen im Ausland ist zusätzlich die Einhaltung der 

jeweiligen einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften nachzuweisen 
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Die genannten Informationen sind von der Privatuniversität auch im Falle 
der Durchführung von Lehre und Forschung durch Kooperationspartner 
bzw. beauftragte Dritte (Dienstleister, Franchisenehmer) vorzulegen. 
 
Weiterbildungsangebote außerhalb akkreditierter Standorte 
Abweichend von den oben genannten Erfordernissen können in Ausnah-
mefällen weiterbildende Studienangebote (Universitätslehrgänge im Sinne 
des § 56 Universitätsgesetz 2002) zur Gänze oder zum Teil auch außerhalb 
der akkreditierten Standorte durchgeführt werden, sofern der Lehr- und 
Forschungsbetrieb und der Fortbestand der Akkreditierungsvoraussetzun-
gen am Hauptstandort bzw. den akkreditierten Standorten hierdurch ge-
währleistet sind und die dislozierte Durchführung mit den Erfordernissen 
und dem pädagogischen Konzept des betreffenden Universitätslehrgangs 
vereinbar ist. 
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Berufsbegleitende Studiengänge (Workload) 
 
 
Das European Credit Transfer System (ECTS) führte mit den Credits ein quan-
titatives Maß für die Gesamtbelastung der Studierenden ein. Es beruht auf 
der Übereinkunft, dass das Arbeitspensum von Vollzeitstudierenden wäh-
rend eines akademischen Jahres 60 ECTS-Credits umfasst. Das definierte 
Arbeitspensum für ein Vollzeitstudium beträgt in Europa zwischen 1500 
und 1800 Stunden pro Jahr. Ein Credit entspricht daher einem Arbeitsauf-
wand von 25-30 Stunden. Das Arbeitspensum bezieht sich auf die Zeit, die 
Studierende im Durchschnitt benötigen, um die für die Lehrveranstaltung 
oder das Modul genau zu definierenden Lernergebnisse zu erzielen und 
erfasst daher sowohl die Zeit des Präsenzunterrichts, des Selbststudiums, 
des Prüfungsaufwands sowie allfälliger Praktika. Die Vergabe von Credits 
setzt die Überprüfung der jeweiligen Studienleistung voraus. 
 
Studiengänge sind so zu konzipieren, dass die Studierbarkeit gegeben ist, 
das heißt, dass die mit dem Studium verbundene Arbeitsbelastung für die 
Studierenden bewältigbar ist. 
Bei berufsbegleitenden Studiengängen ist daher ein Arbeitspensum vorzu-
sehen, dass mit einer (vollzeitigen) Berufstätigkeit vereinbar ist. 
Eine Vollzeit-Workload von 60 ECTS pro Jahr würde zu einer nicht bewäl-
tigbaren Belastung der berufstätigen Studierenden führen.  
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass für weiterbil-
dende Master-Studiengänge im Gegensatz zum konsekutiven Magister- 
bzw. Masterstudium nicht eine Mindestanzahl von 120 ECTS erforderlich 
ist, sondern je nach Zugangsvoraussetzungen und Bildungsziel 75-120 
ECTS international üblich sind. 
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Auswahlverfahren und Selektionskriterien 
für die GutachterInnen in Review-Teams 

 

Auswahlverfahren 
Die Auswahl und Bestellung der GutachterInnen erfolgt durch den ÖAR. 
Die Antragsteller können gegen die Nominierung Einwand erheben, sofern 
eine mögliche Befangenheit der GutachterInnen vorliegt. In einem solchen 
Fall hat der ÖAR die Einwände zu prüfen und gegebenenfalls eine neue 
Nominierung vorzunehmen.  

Die GutachterInnen erklären schriftlich (unter Eid), dass sie ihre Tätigkeit 
nach bestem Wissen und Gewissen und entsprechend den Regeln der Wis-
senschaft ausüben und dass keine Befangenheitsgründe vorliegen. Die Gut-
achterInnen unterliegen der Amtsverschwiegenheit, d.h. sie dürfen keine 
Informationen aus dem Verfahren an Dritte weitergeben. 
 
Zusammensetzung des Review-Team 
Je nach Umfang und Fächerspektrum der Institution gehören dem Review-
Team zwei bis vier FachexpertInnen sowie ein Mitglied des Akkreditie-
rungsrates und ein Mitglied der Geschäftsstelle an. Das Review-Team muss 
folgende Kompetenzfelder abdecken können: 
1. adäquate hohe wissenschaftliche Qualifikation und Kenntnis des uni-

versitären Lehrbetriebs im jeweiligen Fachbereich; 
2. facheinschlägige Forschung und Kenntnis des universitären For-

schungsbetriebs; 
3. Erfahrung in Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung im Univer-

sitätsbereich; 
4. Erfahrung in universitären Leitungs- und Organisationsstrukturen und 

im Wissenschaftsmanagement; 
5. didaktische Erfahrung und Erfahrung in der Entwicklung, Durchfüh-

rung und Evaluation von Curricula; 
6.  Kenntnis des nationalen Hochschulsystems und -rechts. 

Auswahlkriterien 
Für die Auswahl der GutachterInnen werden in der Regel folgende Krite-
rien herangezogen: 
1. Lehrstuhlinhaber/innen mit ausgewiesener hoher wissenschaftlicher 

Reputation im Fachbereich; 
2. Leitungserfahrung in größeren akademischen Einheiten; 
3. Berufstätigkeit im Ausland und ausgewiesene internationale Erfahrung; 
4. Unabhängigkeit und Unbefangenheit (keine Interessenskonflikte). 

Bei Bedarf können weitere ExpertInnen aus dem Berufsfeld oder mit be-
sonderer didaktischer Qualifikation (z.B. Fernstudien) als GutachterInnen 
herangezogen werden. Unter Berücksichtigung der oben genannten Aus-
wahlkriterien werden nach Möglichkeit auch Angehörige ausländischer 
Privatuniversitäten als Mitglieder in den Review-Teams eingesetzt. Bei 
Reakkreditierungsverfahren werden auch studentische ExpertInnen als 
Mitglieder in den Review-Teams eingesetzt. 
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Grundsätze guter Praxis für Begehungen 
 
 
EINLEITUNG 
 
Die Grundsätze guter Praxis für Begehungen wurden im Rahmen der Sit-
zung des Akkreditierungsrates am 26. Februar 2007 diskutiert und verab-
schiedet. Sie sollen die Qualität der Begehungen sicherstellen und richten 
sich an alle Teilnehmer/innen von Begehungen. Dabei ist folgendes zu be-
rücksichtigen: 
 
Die Grundsätze guter Praxis für Begehungen beruhen auf den bisher ge-
sammelten Erfahrungen bei Begehungen und werden kontinuierlich er-
gänzt und weiterentwickelt. Das Feedback der Gutachter/innen und der 
Antragsteller/innen wird systematisch zur Verbesserung herangezogen. 
 
Die Grundsätze guter Praxis für Begehungen sind so formuliert, dass sie 
genügend Spielraum für den spezifischen Kontext der jeweiligen Verfahren 
offenlassen. 
 
Die Grundsätze guter Praxis für Begehungen dienen als Richtschnur, um 
durch die Begehung eine ausgewogene und umfassende Erhebung aller für 
das Verfahren relevanten Sachverhalte zu ermöglichen.  
 
Die Grundsätze guter Praxis für Begehungen dienen als Grundlage einer 
konsistenten und sachorientierten Akkreditierungsentscheidung. 
 
 
 
GRUNDSÄTZE 
 
1. Information der Gutachter/innen 
 
1.1.  Zur Vorbereitung erhalten die Gutachter/innen spätestens vier Wo-
chen vor der Begehung sämtliche Antragsunterlagen, sowie alle für die 
Gutachtertätigkeit notwendigen Informationen (Orientierungsrahmen für 
die Begutachtung, die Grundsätze guter Praxis für Begehungen, Basiskrite-
rien etc.) sowie alle für die Administration notwendigen Unterlagen.  
 
1.2.  Ein persönliches Kennenlernen von Gutachter/innen, Berichterstat-
ter/in und der Vertreterin der Geschäftsstelle findet i.d.R. im Rahmen einer 
Vorbesprechung mit Abendessen am Vorabend des Besuchs der Institution 
statt und stellt eine gute und offene Kommunikationssituation her. 
 
1.3.  Die Information der Gutachter/innen über den Antrag und die an-
tragstellende Institution sowie über besonders prüfungsbedürftige Aspekte 
des Antrags geschieht unter möglichster Wahrung der Unvoreingenom-
menheit der Gutachter/innen. 
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1.4.  Die Gutachter/innen erhalten im Rahmen der Vorbesprechung er-
gänzende Informationen über folgende Punkte:  
• den vorliegenden Antrag 
• die antragstellende Institution 
• rechtliche Rahmenbedingungen des Verfahrens 
• den Akkreditierungsrat  
• das System der Akkreditierung und den privatuniversitären Sektor in 

Österreich 
 
 
2. Rolle der Gutachter/innen 
 
2.1.  Die Gutachter/innen werden über ihre Rolle während der Begehung 
klar informiert. Sie tragen eigenverantwortlich dafür Sorge, dass sie alle für 
ihr Gutachten erforderlichen Sachverhalte erheben. 
 
2.2.  Alle Kontakte zwischen Gutachter/innen und Antragstellern finden 
über die Geschäftsstelle statt. Die Gutachter/innen sind darüber informiert, 
dass ihre Rolle als Gutachter/in unvereinbar ist mit einer möglichen Rolle 
als Berater/in der Institution. 
 
2.3.  Die Gutachter/innen werden über ihren Gutachterauftrag informiert. 
Dazu gehören insbesondere folgende Elemente: 
• Abfassung einzelner voneinander unabhängiger Gutachten 
• Gutachtenserstellung gemäß dem Orientierungsrahmen des ÖAR. Das 

Gutachten soll auch eine abschließende fachliche Gesamtbeurteilung 
enthalten. Die rechtliche Würdigung (= Feststellung der Erfüllung 
sämtlicher Akkreditierungsvoraussetzungen) ist allerdings Aufgabe des 
Akkreditierungsrates und nicht von den Gutachter/innen vorzuneh-
men 

 
3. Rolle des Mitglied des Akkreditierungsrates (Berichterstatter/in) 
 
3.1.  Der/die Berichterstatter/in übernimmt die Gesprächsführung wäh-
rend der Begehung und sorgt dafür, dass während der Begehung alle The-
men, die für das Verfahren relevant sind, mit den entsprechenden Perso-
nengruppen behandelt werden.  
 
3.2.  Der/die Berichterstatter/in gestaltet die Gesprächsführung so, dass 
die Gutachter/innen ausreichend Möglichkeit haben, alle für sie relevanten 
Fragen zu behandeln. 
 
3.3.  Der/die Berichterstatter/in stellt sicher, dass während der Begehung 
auch Befunde zu jenen Fragestellungen erhoben werden, die entschei-
dungsrelevant sind, aber nicht in den unmittelbaren Fachbereich der Gut-
achter/innen fallen.  
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4. Rolle der Geschäftsstelle 
 
4.1.  Die Geschäftsstelle informiert im Rahmen eines Vorgesprächs mit 
dem/der Berichterstatter/in über den letzten Stand des Verfahrens und 
bespricht mit ihm/ihr den geplanten Verlauf der Begehung und noch offe-
ne Fragen. 
 
4.2.  Die Geschäftsstelle trägt zur Ermittlung aller entscheidungsrelevan-
ten Sachverhalte durch ergänzende Fragen bei. 
 
4.3.  Die Geschäftsstelle steht für Rechtsauskünfte und Informationen zur 
Verfahrens- und Entscheidungspraxis des ÖAR zu Verfügung. 
 
4.4.  Die Geschäftsstelle informiert über den Verfahrensablauf.  
 
 
5. Rolle des/der externen Beobachters/Beobachterin 
 
5.1.  Nach Entscheidung des ÖAR können gegebenenfalls mit Zustim-
mung der zu begutachtenden Einrichtung externe Beobachter/innen an der 
Begehung teilnehmen. 
 
5.2.  Der/die externe Beobachter/in verpflichtet sich zur Verschwiegen-
heit gegenüber Dritten über alle Verfahrensinhalte. 
 
 
6. Besuch der Institution: Gestaltung und Ablauf 
 
6.1.  Der Ablauf des Besuchs ist den spezifischen Erfordernissen des Ver-
fahrens angepasst (Ex ante-Akkreditierung, neue Studienprogramme oder 
Reakkreditierung) und wird mit der Antragstellerin abgestimmt.  
 
6.2.  Am Besuch nehmen das Expertenteam (Berichterstatter/in, Gutach-
ter/innen, Vertreterin der Geschäftstelle) sowie die Vertreter/innen der 
antragstellenden Institution teil. Die Auswahl der Vertreter/innen der an-
tragstellenden Institution obliegt der Institution. Diese stellt sicher, dass 
kompetente Ansprechpartner für alle Themenbereiche anwesend sind. Die 
Auswahl der Studierenden erfolgt – sofern vorhanden – durch die Studie-
rendenvertretung und nicht durch die Universitätsleitung. 
 
6.3.  Der Ablauf des Besuchs stellt sicher, dass alle relevanten Gruppen 
der Bildungseinrichtung ausreichend gehört werden können und dass aus-
reichend Zeit zur Verfügung steht, um alle relevanten Fragen anzuspre-
chen. 
 
6.4.  Der Ablauf des Besuchs ist so gestaltet, dass die einzelnen anzuhö-
renden Personengruppen die Möglichkeit haben, ihre Positionen frei und 
durch die Universitätsleitung unbeeinflusst darzustellen. 
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6.5.  Der Ablauf des Besuchs enthält in der Regel folgende Punkte:  
• Besprechung mit den Vertreter/innen der Universitätsleitung: 

- Mission Statement 
- Organisation, Management, Finanzen 
- Entwicklungsplan 
- Qualitätsmanagement, Follow-up zur externen Evaluierung 

• Zwischenbesprechung des Expertenteams (gegebenenfalls im Rahmen 
eines Mittagessens) 

• Besichtigung der Räumlichkeiten und der Infrastruktur 
• Besprechung mit den Verantwortlichen für Lehre und Forschung 
• Gespräch mit Studierenden- bzw. Absolventinnen/Absolventen (sofern 

vorhanden) 
• Nachbesprechung des Expertenteams (ohne Vertreter/innen der Insti-

tution) 
• Schlussbesprechung mit der Universitätsleitung 
 
 
7. Nachbesprechung des Expertenteams 
 
7.1.  Die Nachbesprechung des Expertenteam findet ohne Vertreter/innen 
der Institution statt. 
 
7.2.  Die Nachbesprechung im Expertenteam geschieht unter möglichster 
Wahrung der Pluralität der Meinungen der Gutachter/innen und ohne 
Vorwegnahme der Ergebnisse der Begutachtung und der Entscheidung des 
Akkreditierungsrates. 
 
7.3. Die Nachbesprechung im Expertenteam dient vor allem zur Klärung 
folgender Punkte: 
• Klärung offener (rechtlicher) Fragen 
• Feststellung, ob weitere Informationen durch die Antragsteller notwen-

dig sind 
• Klärung noch offener Fragen betreffend die Gutachtenserstellung (Gut-

achterauftrag, Orientierungsrahmen etc.) 
• Klärung des Zeitrahmens für die Gutachtenserstellung (i.d.R. 2-3 Wo-

chen ab Begehung bzw. Übermittlung von nachgereichten Unterlagen) 
 
 
8. Schlussbesprechung mit der Universitätsleitung 
 
8.1.  In der Schlussbesprechung mit der Universitätsleitung wird der wei-
tere Verfahrensfortgang geklärt. Insbesondere sind folgende Punkt festzu-
halten: 
• nachzureichende Unterlagen 
• Frist für Nachreichungen 
• voraussichtlicher Zeitrahmen für die Gutachtenserstellung 
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• voraussichtlicher Zeitrahmen für die Stellungnahme zu den Gutachten 
• voraussichtlicher Zeitpunkt der Entscheidung  
 
8.2.  In der Schlussbesprechung mit der Universitätsleitung erfolgt keine 
Vorwegnahme des Ergebnisses der Begutachtung und der Entscheidung 
des Akkreditierungsrates. 
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Orientierungsrahmen für die Gutachter 
zur Begutachtung von Institutionen 

 
 
Der folgende Orientierungsrahmen dient als Anleitung für die Erstellung 
der Fachgutachten und stellt gemeinsam mit dem Bescheid über die Bestel-
lung zum Sachverständigen den Gutachterauftrag dar. Die darin enthalte-
nen Punkte beziehen sich auf die gesetzlichen Akkreditierungsvorausset-
zungen und die Basiskriterien des ÖAR, deren Erfüllung vom ÖAR zu prü-
fen ist. Als Beurteilungsmaßstab sind internationale Standards heranzuzie-
hen. Die genannten Prüfkriterien gelten sowohl für Verfahren auf Erstakk-
reditierung als auch für Reakkreditierungsverfahren und sind aus der je-
weiligen Fachperspektive zu beurteilen. Eine Gewichtung der einzelnen 
Bereiche im Hinblick auf die speziellen Erfordernisse des Verfahrens soll 
durch den/die Berichterstatter/in in Absprache mit den Gutachter/innen 
erfolgen. 
Die Fachgutachten sind auf Grundlage folgender Unterlagen zu erstellen: 

- Antragsdokument, das von der zu akkreditierenden Einrichtung 
vorgelegt wurde  

- während der Begehung der Institution erhobene Sachverhalte  
- gegebenenfalls diesbezügliche Nachreichungen. 

 
1. Leitbild 
1.1 Beurteilung von Ziel und Perspektiven von Forschung und Lehre 

(Mission Statement) 
1.2 Beurteilung des Innovationspotentials  
1.3 Bewertung des Leitbilds im Hinblick auf die vorhandenen Ressourcen 

und die interne Vermittlung  
 
2 Studiengänge und Studiengangsmanagement 
2.1 Orientierung der Studiengänge am Leitbild der Institution und an der 

Employability 
2.2 Angemessenheit von Qualität und Umfang des Curriculums unter 

fachwissenschaftlichen Gesichtspunkten im Hinblick auf den Ab-
schluss 

2.3 Vorliegen eines pädagogisch-didaktischen Gesamtkonzeptes, das ent-
sprechend kommuniziert und umgesetzt wird 

2.4 internationale Vergleichbarkeit des akademischen Grades  
2.5 Vorliegen einer geeigneten Struktur des Studienganges, die ausrei-

chende Möglichkeit für die Aneignung, selbständige Reflexion und 
Analyse der Studieninhalte durch die Studierenden bietet (Verhältnis 
der Anteile von Präsenz-, Fern- und Selbststudium) 

2.6 Angemessenheit und Nachvollziehbarkeit der ECTS-Zuteilung 
2.7 Studierbarkeit der Studiengänge in Hinblick auf Workload und vor-

gesehene Studiendauer  
2.8 Angemessenheit der Lehrinhalte und Lehrmethoden im Hinblick auf 

die Erreichung der definierten Lernziele und Lernergebnisse (Kompe-
tenzen und Qualifikationen, Kenntnissen und Fertigkeiten) 

2.9 Bewertung der Prüfungsordnung  
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2.10 Nachvollziehbarkeit inhaltlicher Überschneidungen der verschiede-
nen angebotenen Curricula 

2.11 Angemessenheit der Zulassungsvoraussetzungen und des Auswahl-
verfahrens  

2.12 Betreuungsrelation des wissenschaftlichen/künstlerischen Stamm-
personals zu Studierenden  

 
3 Forschung  
3.1 Beurteilung der der Institution zurechenbaren Forschung, Quantität 

und Qualität der Publikationen des Stammpersonals 
3.2 Einbindung des Lehrkörpers in Forschungsaktivitäten innerhalb oder 

außerhalb der Institution und daraus resultierende Rückwirkungen 
auf die Studieninhalte 

3.3 Einbindung der Studierenden in die Forschung und in die Kooperati-
onsprojekte  

 
4 Internationale Kooperation 
4.1 Ausmaß und Qualität der internationalen Kooperation in Forschung 

und Lehre  
4.2 Bewertung der Internationalisierungsstrategien und der Beteiligung 

an Ausbildungskooperationen und Austauschprogrammen 
 
5 Personal 
5.1 Ausreichender Bestand an Stammpersonal und angemessenes Ver-

hältnis zwischen Stammpersonal und externen Lehrbeauftragten 
5.2 ausgewiesene hohe wissenschaftliche/künstlerische und didaktische 

Qualifikation des wissenschaftlichen/künstlerischen Personals, insbe-
sondere des Stammpersonals in Hinblick auf die Überprüfung des 
Basiskriteriums  

5.3 angemessener Anteil von Frauen am wissenschaftlichen/künstleri-
schen Personal 

5.4 Existenz eines transparenten, wettbewerbsorientierten und qualitäts-
geleiteten Personalauswahlverfahrens  

5.5 Existenz von Personalentwicklungsstrategien, welche einen kontinu-
ierlich hohen Standard des Lehrkörpers garantieren 

 
6 Organisation, Management und Planung 
6.1 Vorliegen transparenter Entscheidungsstrukturen in der Verwaltung 
6.2 Vorliegen transparenter Entscheidungsstrukturen in akademischen 

Angelegenheiten 
6.3 Für den Fall, dass die antragstellende Bildungseinrichtung Teil einer 

ausländischen Bildungseinrichtung ist bzw. falls die antragstellende 
Institution die Errichtung mehrerer Standorte vorsieht:  

- angemessene Verteilung von Verantwortung und Entscheidungs-
kompetenz im Verhältnis zwischen Stamminstitution und den wei-
teren Standorten 

- Existenz von Organisationsstrukturen, die eine übereinstimmende 
Qualität der Studienprogramme von Stamminstitution und den 
weiteren Standorten garantieren 

6.4 Existenz eines Entwicklungskonzepts und dessen interne Vermittlung 
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6.5 Übereinstimmung des Entwicklungskonzeptes der Institution mit 
dem Gesamtziel und dem Finanzierungsplan der Institution  

 
7 Finanzierung, Raum- und Sachausstattung 
7.1 Angemessenheit des Budgets und ausreichende Finanzkraft 
7.2 Adäquatheit der Raum- und Sachausstattung der Institution im Hin-

blick auf die Anforderungen der angebotenen Studiengänge bzw. der 
Forschungsaktivitäten (Bibliothek, Computer, Labor) 

 
8 Qualitätsmanagement 
8.1 Existenz eines Qualitätssicherungssystems für Lehre, Forschung und 

Dienstleistungen 
8.2 Methoden, Vermittlung, Implementierung und Dokumentation des 

Qualitätssicherungssystems 
8.3 Durchführung von regelmäßigen externen Evaluierungen  
8.4 Umsetzung von Evaluierungsergebnissen und Einbeziehung dieser 

Ergebnisse in die Entwicklungsplanung der Institution 
 
9 Fernstudien, E-Learning bzw. Blended Learning 
Beruht das Studienangebot auf Fernstudien, E-Learning bzw. Blended 
Learning, so müssen unten genannte Prüfbereiche ergänzend bewertet 
werden. Zusätzlich sind die Implikationen von Fernstudien, E-Learning 
bzw. Blended Learning bei allen unter 1-8 genannten Punkten zu berück-
sichtigen.  

ad Studiengänge und Studiengangsmanagement 
- Angemessenheit der Anteile von Präsenzzeiten und betreutem 

und nicht betreutem Selbststudium 
- Vorliegen von Grundsätzen zur Auswahl und Erstellung digitaler 

Lehrmaterialien (und deren Orientierung an pädagogisch-
didaktischen und technischen Kriterien) 

- Vorliegen von Grundsätzen zum Umgang mit Urheberrecht und 
Urheberschutz 

- Rechtssicherheit im Hinblick auf die Bewertung von Studienleis-
tungen (studentische Identifizierung; Plagiate)  

 
ad Personal 

- Angemessenheit der Qualifikation der Lehrenden, Tutoren, admi-
nistrativen und technischen Mitarbeiter/innen im Hinblick auf 
die besonderen technisch(-didaktischen) Anforderungen  

- Vorliegen einer Strategie für die Betreuung und Weiterqualifikati-
on der Lehrenden, Tutoren und administrativen Mitarbei-
ter/innen im Hinblick auf die Anwendung von Informations- und 
Kommunikationstechniken  

- Ausreichende personelle Kapazitäten für 
 adäquate Betreuung von Studierenden im Hinblick auf Inform-
tions- und Kommunikationstechniken  

 Erstellung des didaktischen Konzepts 
 pädagogisch-didaktische Beratung der Lehrenden 
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 Erstellung der digitalen Lehrmaterialien (Inhalt, technische Um-
setzung) 

 IT-Support für Lehrende und Studierende 
 IT-Service für die laufende technische Betreuung  

 
ad Raum- und Sachausstattung  

- Existenz von Studienzentren für die Durchführung der Präsenz- 
und Prüfungsphasen  

- Existenz von aufgrund pädagogisch-didaktischer Erwägungen 
ausgewählter Lernplattformen (Software inkl. Lizenzen; entspre-
chende Hardware) 

- Angemessenheit der technischen Ausrüstung sowie der Ausstat-
tung der Informations-/ Distributionsabteilung  
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Interne Beschwerdekommission 
 
 
Aufgaben und Ziele 
Ziel der Kommission ist die Sicherstellung eines fairen Verfahrensablaufs. 
Die Kommission versteht sich als Organ zur Selbstkontrolle und als An-
sprechpartner und erste Anlaufstelle für Antragsteller. Die Kommission hat 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf eine einvernehmliche Lösung hinzu-
wirken. 
 
Art der Beschwerden 
Die Kommission vermittelt in Fällen, in denen sich der Antragsteller in sei-
nen Rechten und Interessen verletzt sieht. Die Rechtsansprüche der An-
tragstellers, die sich aus dem AVG ableiten, bleiben durch das Vorbringen 
einer Beschwerde an die Kommission unberührt.  
 
Stellung im Akkreditierungsverfahren 
Die Kommission kann zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens zwischen An-
tragstellung und der Akkreditierungsentscheidung des ÖAR angerufen 
werden. Gegen Akkreditierungsentscheidungen des ÖAR kann bei der 
Kommission keine Beschwerde erhoben werden. Die Tätigkeit der Kom-
mission hat keinen Einfluss auf den formalen Ablauf des Verfahrens und 
kann keine Rechtswirkungen entfalten.  
 
Zusammensetzung der Kommission 
Die Kommission setzt sich aus Mitgliedern des ÖAR zusammen und be-
steht aus zwei Mitgliedern und einem Ersatzmitglied. Das Ersatzmitglied 
wird tätig, sofern eines der beiden Mitglieder verhindert ist oder als Be-
richterstatterIn in dem Verfahren tätig ist, auf das sich die Beschwerde be-
zieht. Die Mitglieder werden vom ÖAR für die Dauer von 2 Jahren ge-
wählt. Weiters gehört der Kommission ein Mitglied der Geschäftsstelle an, 
das für das jeweilige Verfahren kooptiert wird, wobei auch hier die Unver-
einbarkeit von Verfahrensbetreuung und Mitwirkung in der Kommission 
besteht. 
 
Verfahren 
Die Beschwerde muss vom Beschwerdeführer schriftlich in der Geschäfts-
stelle eingebracht werden. Die Kommission kann die Beschwerde im 
Schriftweg behandeln oder den Beschwerdeführer zu einem Gespräch ein-
laden. Die Kommission kann im Einvernehmen mit dem Beschwerdeführer 
auch eine Anhörung Dritter durchführen.  
 
Empfehlungen der Kommission  
Die Kommission berichtet dem ÖAR und schlägt gegebenenfalls geeignete 
Maßnahmen zur Problemlösung vor.  
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S 1/1 Bezeichnung von Privatuniversitäten 

Bezeichnung von Privatuniversitäten 
 
 
§ 3 UniAkkG sieht vor, dass die Bildungseinrichtung berechtigt ist, sich als 
„Privatuniversität“ zu bezeichnen. Aus dieser Bestimmung ergibt sich, dass 
die Bezeichnung „Universität“ von einer Privatuniversität nicht verwendet 
werden darf, sondern dass der Zusatz „Privat“ jedenfalls voranzustellen 
ist. Die Bezeichnung „Universität“ ist den staatlichen Universitäten vorbe-
halten. Nach der Intention des UniAkkG muss dieses Unterscheidungs-
merkmal klar zum Ausdruck kommen. Da gemäß § 116 Universitätsgesetz 
2002 sowohl die Begriffe des in- wie des ausländischen Hochschulwesens 
geschützt sind, ist die Verwendung eines fremdsprachigen Begriffs, wie 
z.B. „University“, ohne Zusatz „Privatuniversität“ ebenfalls nicht zulässig. 
Die Bezeichnung „Privatuniversität“ ist daher sowohl dem Namen als auch 
dem Logo anzufügen.  
 
Der Name einer Privatuniversität hat sich an den Antragsunterlagen, dem 
Akkreditierungsbescheid und an den darin genannten Studiengängen zu 
orientieren. Namensänderungen sind zulässig, sofern eine Änderung von 
Geschäftsfeldern durch zusätzliche Studienangebote gegeben ist. Eine Na-
mensänderung erscheint dann als missbräuchlich, wenn Geschäftsfelder 
genannt sind, die nicht von der Akkreditierung umfasst sind, und bei Stu-
dierenden sowie diversen Institutionen falsche Assoziationen wecken kön-
nen. 
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Stand 15.12.2006 

S 1/1 Wissenschaftliches Personal 

Bezeichnungen des wissenschaftlichen Personals 
 
 
Gemäß § 3 UniAkkG ist eine Privatuniversität berechtigt, sonstige Bezeich-
nungen und Titel des Universitätswesens zu verwenden, und zwar jeweils 
mit dem Zusatz „der Privatuniversität“. Die Verwendung dieser Bezeich-
nungen und Titel kann jedoch nicht willkürlich erfolgen, sondern muss im 
Hinblick auf § 2 UniAkkG internationalen Standards, wie sie im Universi-
tätsgesetz 2002 zum Ausdruck kommen, entsprechen.  
 
Der Akkreditierungsrat geht davon aus, dass diese Bezeichnungen nur für 
Personen verwendet werden, die nachweislich die Qualifikationsanforde-
rungen der jeweiligen akademischen Positionen erfüllen und bei denen 
dies durch transparente Personalauswahlverfahren dokumentiert ist. 
Die Bezeichnungen für das wissenschaftliche Personal an Privatuniversitä-
ten sind sogenannte „Amtstitel“ und daher an ein bestehendes Arbeitsver-
hältnis zur Privatuniversität in der entsprechenden Personalkategorie ge-
knüpft. 
 
Gleichermaßen dürfen Titel, die aufgrund einer Tätigkeit an einer anderen 
in- oder ausländischen Universität geführt werden, nur dann weitergeführt 
werden, wenn das zur Führung des Titels berechtigende Rechtsverhältnis 
zu dieser Universität weiterbesteht. 
 
Anderes gilt für die Führung von Berufstiteln, die vom Bundespräsidenten 
verliehen werden und von der Innehabung eines „Amtes“ unabhängig 
sind. 
 
Eine weitere Ausnahme besteht für die nach § 102 Universitätsgesetz 2002 
vorgesehene Bezeichnung „Privatdozent/in“ für Personen, denen  
nach Durchführung eines Habilitationsverfahrens von einer Universität die 
Lehrbefugnis (venia docendi) verliehen wurde. Die Berechtigung zur  
Verwendung der Bezeichnung „Privatdozent/in“ ist von einem bestehen-
den Arbeitsverhältnis unabhängig. Die Möglichkeit zur Verleihung der 
Bezeichnung „Privatdozent/in“ besteht auch für Privatuniversitäten, so-
fern sie ein Habilitationsverfahren vorgesehenen haben. 
 
Im Gegensatz zu akademischen Graden sind Titel grundsätzlich nicht in 
öffentliche Urkunden eintragungsfähig. 
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Stand 10.12.2004 

S 1/1 Berufungsverfahren 

Berufungsverfahren für Professuren 
 
 
Gemäß § 3 UniAkkG ist eine Privatuniversität berechtigt, sonstige Bezeich-
nungen und Titel des Universitätswesens zu verwenden, und zwar jeweils 
mit dem Zusatz „der Privatuniversität“. Die Verwendung dieser Bezeich-
nungen und Titel kann jedoch nicht willkürlich erfolgen, sondern muss im 
Hinblick auf § 2 UniAkkG internationalen Standards entsprechen.  
Unter Professur ist die Innehabung eines Lehrstuhls zu verstehen, die nur 
durch ein kompetitives Auswahlverfahren zu erlangen ist. Eine öffentliche 
Ausschreibung und externe fachliche Mitwirkung sind vorzusehen. 
Der Akkreditierungsrat geht davon aus, dass folgende Kriterien für die 
Besetzung aller Professorenstellen eingehalten werden, um ein transparen-
tes Verfahren zu gewährleisten: 
 
Voraussetzungen 
Nachweis einer hohen wissenschaftlichen oder künstlerischen und berufli-
chen Qualifikation (z.B. Habilitation). 
 
Verfahren 
Das Verfahren ist in einer Berufungsordnung festzulegen, die dem Akkre-
ditierungsrat vorzulegen ist. Die Berufungsordnung hat sich an den inter-
nationalen Standards, wie sie u.a. im Universitätsgesetz 2002 zum Aus-
druck kommen, zu orientieren. Verfügt eine Privatuniversität nicht über 
eine ausreichende Anzahl an Universitätsprofessorinnen/-professoren, um 
die Berufungskommission zu besetzen, sind jedenfalls bis zum Aufbau ei-
nes ausreichenden Professorenstabs externe Universitätsprofessorinnen/ 
-professoren als Mitglieder der Berufungskommission zu bestellen. 
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Stand 11.01.2008 

Habilitation 
 
 
Gemäß § 3 UniAkkG ist eine Privatuniversität berechtigt, sonstige Bezeich-
nungen und Titel des Universitätswesens zu verwenden, und zwar jeweils 
mit dem Zusatz „der Privatuniversität“. Die Verwendung dieser Bezeich-
nungen und Titel kann jedoch nicht willkürlich erfolgen, sondern muss im 
Hinblick auf § 2 UniAkkG internationalen Standards entsprechen.  
 
Institutionelle Voraussetzungen 
Vor diesem Hintergrund setzt die Berechtigung zur Durchführung von 
Habilitationsverfahren voraus, dass im jeweiligen Fachbereich ein etablier-
tes Forschungsumfeld besteht. Unter einem etablierten Forschungsumfeld 
ist das Vorhandensein von kohärenten Forschungsaktivitäten an der Insti-
tution zu verstehen, deren Ergebnisse durch entsprechende Publikationen 
nachzuweisen sind. Grundsätzlich geht der Akkreditierungsrat davon aus, 
dass die Institution über ein einschlägiges Promotionsrecht verfügt. 
 
Voraussetzungen für die Erteilung der Lehrbefugnis  
Die Voraussetzungen für die Erteilung der Lehrbefugnis haben sich an den 
Qualifikationserfordernissen des Universitätsgesetzes 2002 zu orientieren. 
 
Verfahren 
Das Verfahren ist in einer Habilitationsordnung aufgrund der Satzung der 
Privatuniversität zu regeln. Sie hat sich an jenen Standards innerhalb des 
deutschsprachigen Raumes zu orientieren, wie sie auch im Universitätsge-
setz 2002 zum Ausdruck kommen. Die Habilitationsordnung und die Fach-
bereiche,  sind dem Akkreditierungsrat zur Genehmigung vorzulegen. 
Falls eine Privatuniversität (noch) nicht über eine ausreichende Anzahl an 
UniversitätsprofessorInnen verfügt, um die Habilkommission zu besetzen, 
ist in der Habilitationsordnung vorzusehen, dass die Kommission durch 
externe UniversitätsprofessorInnen zu besetzen ist.  
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Stand 30.06.2006 

S 1/1 Ehrengrade 

Ehrengrade 
 
 

Entsprechend einem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH 
28.4.2006 2005/10/0156) sind akkreditierte Privatuniversitäten aufgrund 
des Fehlens einer Ermächtigung in § 3 UniAkkG nicht zur Verleihung von 
Ehrendoktoraten bzw. zur Vornahme anderer akademischer Ehrungen be-
rechtigt. Dies betrifft nicht nur Ehrengrade, sondern alle Arten von akade-
mischen Ehrungen wie z.B. die Vergabe des Titels Ehrensenator, Ehrenbür-
ger und auch die Erneuerung akademischer Grade aus besonderem Anlass. 
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S 1/3 Jahresberichte 

Stand 3. April 2009 

Jahresberichte der Privatuniversitäten 
 

 

Jährliche Entwicklungsberichte der Privatuniversität gemäß § 4 Abs. 4 
UniAkkG 
Der Akkreditierungsrat hat die Aufgabe, eine kontinuierliche begleitende 
Qualitätskontrolle der akkreditierten Privatuniversitäten durchzuführen. 
Gemäß § 4 Abs. 4 ist daher seitens der Privatuniversität unaufgefordert ein 
jährlicher Bericht vorzulegen. Der Bericht muss dem Akkreditierungsrat 
ermöglichen, das Fortbestehen der Akkreditierungsvoraussetzungen zu 
überprüfen. Die Bewertungen dieser Berichte können gegebenenfalls Über-
prüfungen durch den Akkreditierungsrat gemäß § 4 Abs. 3 UniAkkG er-
forderlich machen. Gleichzeitig dienen die Jahresberichte als Basis für die 
Entscheidung über die Reakkreditierung. 
 
Berichtszeitraum 
Als Berichtszeitraum ist jeweils ein Studienjahr (üblicherweise Winterse-
mester bis Sommersemester) anzusehen. Der Bericht über den Abschnitt 
Finanzen soll Angaben zum letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr enthal-
ten. Die Abgabe des Jahresberichtes hat bis spätestens 30. November des 
laufenden Jahres zu erfolgen. Neu akkreditierte Privatuniversitäten haben 
erst für das erste abgeschlossene Studienjahr einen Jahresbericht vorzule-
gen. 
 
Format 
Um einerseits die Erstellung der Jahresberichte zu erleichtern und ander-
seits eine bessere Lesbarkeit und Vergleichbarkeit der Berichte zu gewähr-
leisten, ist für die Jahresberichte ein einheitliches Format zu verwenden. 
 
Der Bericht ist sowohl in Papierform (2-fach) als auch in einer elektroni-
schen Version zur Verfügung zu stellen und soll in der Regel einen Umfang 
von 20 Seiten (plus Beilagen) nicht überschreiten. 
 
Die Angaben zu Studierenden bzw. zum wissenschaftlichen und administ-
rativen Personal haben anhand der tatsächlichen Personenzahlen und nicht 
anhand von geplanten Studienplätzen und Planstellen zu erfolgen. 
 
1. Angaben zum derzeitigen Entwicklungsstand 
Der Bericht muss zu folgenden Punkten jedenfalls Auskunft geben: 
 
1.1 Studierende 
1.1.1 Zahl der Studierenden, Studienanfänger/innen, und der Absolven-

tinnen und Absolventen im Berichtszeitraum1 
1.1.2 Betreuungsrelation wissenschaftliches Stammpersonal/Studierende 

(insbesonders bei Bachelor-, Master-, Doktorarbeiten) 
                                                 
1 Anm. zu 1.1.1.: Diese  Daten müssen im Jahresbericht nicht dargestellt werden. Um der 
Berichtspflicht in diesem Punkt nachzukommen ist es ausreichend, wenn die Daten gemäß 
§ 2 der Verordnung der Bildungsministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur über die Durch-
führung des Bildungsdokumentationsgesetzes an Privatuniversitäten, theologischen Lehran-
stalten und außeruniversitären Bildungseinrichtungen, die Lehrgänge universitären Charak-
ters anbieten, BGBl II Nr. 28/2004 an die Statistik Austria geliefert werden.  
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Stand 3. April 2009 

1.1.3 durchschnittliche Studiendauer, Drop-out-Rate 
1.1.4 Ergebnisse der Beobachtung von Absolventenkarrieren (wenn vor-

handen) 
1.1.5 Teilnahme an Mobilitätsprogrammen für Studierende 
1.1.6 erfolgte Vergabe bzw. Vermittlung von Stipendien durch die Bil-

dungseinrichtung 
1.1.7 Höhe der Studiengebühren 
 
1.2 Wissenschaftliches Personal 
1.2.1 wissenschaftliches Stammpersonal 

• Name 
• Personalkategorie (z.B. Univ.-Prof./wissenschaftl. Mitarbei-

ter habilitiert/wissenschaftl.Mitarbeiter promoviert etc.) 
• Ausmaß der Beschäftigung in Forschung und Lehre   

1.2.2 externes wissenschaftliches Personal 
• Name 
• Qualifikation (habilitiert/promoviert)  
• Ausmaß der Lehrtätigkeit 

1.2.3 Tabellarische Übersicht der Zuordnung des Stammpersonals und 
des externen wissenschaftlichen Personals zu Studiengängen und 
Fachbereichen 

1.2.4 Veränderung des Personalstandes im Berichtszeitraum  
1.2.5 Dokumentation der im Berichtszeitraum erfolgten Berufungsverfah-

ren für Professorinnen und Professoren 
1.2.6 Dokumentation der im Berichtszeitraum erfolgten Habilitationsver-

fahren (sofern vorgesehen) 
1.2.7 Maßnahmen zur Nachwuchsförderung und Personalentwicklung 
 
1.3 Finanzen 
1.3.1 Darstellung der laufenden finanziellen Gebarung 
1.3.2 Budget- und Finanzierungsplan (Einnahmen- und Ausgabenrech-

nung) für mindestens fünf Jahre mit Angaben über die Finanzie-
rungsquellen (inkl. Eigenkapital) 

 
1.4 Forschung, Kooperation 
1.4.1 Forschung in der Institution sowie aktuelle und abgeschlossene 

Forschungsprojekte und -kooperationen 
1.4.2 strategische Forschungsplanung 
1.4.3 Internationale Kooperationen (Universitätspartnerschaften, Beteili-

gung an internationalen Netzwerken, Programmpartnerschaften) 
1.4.4 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen des Hochschulbereichs, 

dem beruflichen Umfeld und den relevanten gesellschaftlichen Ak-
teuren 

 
1.5 Qualitätssicherung 
1.5.1 Organisation und Instrumentarien der internen Qualitätssicherung  
1.5.2 Ergebnisse interner oder externer Evaluierungen (Expertenberichte) 
1.5.3 Maßnahmen zur Implementierung der Ergebnisse von internen und 

externen Qualitätsüberprüfungen  
1.5.4 Akkreditierungsansuchen bei ausländischen Agenturen und deren 

Ergebnis (falls vorhanden) 
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1.6 Entwicklungsbereiche 
1.6.1 die Umsetzung des bei der Erstakkreditierung bzw. Reakkreditie-

rung vorgelegten Entwicklungsplans  
1.6.2 Darstellung von Änderungen in der Profilstruktur und im Entwick-

lungsplan der Institution 
 
2. Angaben zu erheblichen Veränderungen gegenüber dem Erstan-
trag/letzten Jahresbericht 
Der Bericht muss Angaben zu den folgenden Punkten nur dann enthalten, 
wenn in den genannten Bereichen seit der Akkreditierung/dem letzten 
Jahresbericht erhebliche Änderungen erfolgt oder geplant sind.  
 
2.1 Struktur, Organisation 
2.1.1 Rechtsform, Statuten und Satzungen, Organigramm 
2.1.2 Organisation der Entscheidungsstrukturen in der Verwaltung  
2.1.3 Organisation der Entscheidungsstrukturen in akademischen Ange-

legenheiten  
 
2.2 Administratives Personal (Qualifikation, Funktion, Dauer und Aus-

maß des Dienstverhältnisses für Angehörige des nichtwissenschaftli-
chen Personals) 

 
2.3 Infrastruktur/Ausstattung (Räume, Bibliothek und informations-

technische Infrastruktur etc.)  
 
2.4 Studiengänge/Studierende 
2.4.1 Zulassungsvoraussetzungen für Studierende, Aufnahmeverfahren 

und Aufnahmevertrag der Bildungseinrichtung  
2.4.2 Änderungen des Studienplans, die nicht akkreditierungspflichtig 

sind2 
2.4.3 Prüfungsordnungen 
2.4.4 Bildungsangebote der Institution, die nicht von der Akkreditierung 

erfasst sind 
 
3. Angaben zu Änderungen, die vorab zur Überprüfung vorzulegen sind 
Unabhängig von den Jahresberichten sind Änderungsvorhaben in folgen-
den Bereichen dem Akkreditierungsrat jedenfalls vorab zur Prüfung bzw. 
Aufnahme in den Akkreditierungsbescheid vorzulegen. Diese Änderungen 
sind im darauffolgenden Jahresbericht zu dokumentieren. 
 
3.1 Bezeichnung der Institution 
3.2 Bezeichnung und Niveau (Ba/Ma/Dr), Ziel und Profil der Studien- 
  gänge  
3.3 Dauer, Semesterstunden, ECTS der Studiengänge 
3.4 Wortlaut der zu vergebenden akademischen Grade 
3.5 Bezeichnungen für das wissenschaftliche Personal 
3.6 Berufungs- und Habilitationsordnung 
3.7 Standortgründungen oder Standortwechsel 

 
 
                                                 
2 Akkreditierungspflichtige Änderungen eines Studiengangs siehe 3.2 bis 3.4 
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S 1/2 Evaluierung 

Evaluierung  
 
 
1. Gesetzliche Grundlagen 
Gemäß § 4 Abs 4 Z 3 Universitäts-Akkreditierungsgesetz muss die Privat-
universität in ihren Jahresberichten dem Akkreditierungsrat über die Er-
gebnisse von Evaluierungsverfahren zur Qualität von Forschung und Leh-
re, die jährlich, mindestens aber jedes zweite Jahr von der Privatuniversität 
durchzuführen sind, berichten. Diese gesetzlichen Vorgaben erläutert der 
Akkreditierungsrat wie folgt: 
 
2. Evaluierung als Teil des institutionellen Qualitätsmanagements 
• Die Gestaltung des Qualitätsmanagements und die Wahl des methodi-

schen Instrumentariums liegen in der Verantwortung der Privatuniver-
sität.  

• Das Qualitätsmanagement der Privatuniversität muss die Vorgaben der 
European Standards and Guidelines (ESG), Teil 1 und 2, berücksichtigen.  

• Interne bzw. externe Evaluierungen müssen Teil des Qualitätsmanage-
ments der Privatuniversität sein. Sie sollen auf die Bereiche Forschung, 
Lehre und Maßnahmen der Qualitätssicherung bezogen sein. Der spezi-
fische Fokus der jeweiligen Evaluierung ist von der Privatuniversität im 
Hinblick auf Zwecke und Zielsetzung der internen Qualitätssiche-
rungsprozesse festzulegen. 

• Innerhalb des ersten Akkreditierungszeitraumes muss eine Evaluierung 
(spätestens nach zwei Jahren) mit externen Expertinnen/Experten 
durchgeführt werden. In weiterer Folge sind Evaluierungen mit exter-
nen Expertinnen/Experten in periodischen Abständen durchzuführen 
(siehe ESG, Punkt 2.7). 

• Die Ergebnisse von internen und externen Evaluierungen sowie von 
anderen Qualitätssicherungsmaßnahmen müssen kontinuierlich zur 
Verbesserung der Qualität in Lehre und Forschung und Qualitätssiche-
rung verwendet werden. 

 
3. Methodische Grundsätze für die externe Evaluierung 
Die Durchführung der externen Evaluierungen hat sich an international 
üblichen Modellen und insbesondere an den Vorgaben der ESG, Teil 2, zu 
orientieren. Das Verfahren soll folgende Schritte enthalten: 
• Selbst-Evaluierung durch die Institution 
• Externe Evaluierung durch ein Review-Team 
• Evaluierungsbericht 
• Follow-up-Verfahren 
 
3.1 Selbst-Evaluierung durch die Institution 
Der Selbst-Evaluierungsbericht muss alle qualitätsrelevanten Prozesse um-
fassen und folgende Aspekte hervorheben:  
• Beschreibung der Ist-Situation  
• Analyse der Ist- Situation im Hinblick auf die definierten Ziele, Anfor-

derungen und Erwartungen 
• Verbesserungsvorschläge und geplante Maßnahmen 
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• zusammenfassende Stärken-/Schwächen-Analyse 
 
3.2 Externe Evaluierung durch ein Review-Team 
Das Review-Team muss international ausgewiesene Expertinnen/Experten 
der entsprechenden Prüfbereiche beinhalten. Sie müssen unabhängig und 
unbefangen sein. 
 
3.3 Evaluierungsbericht 
Das Review-Team verfasst einen schriftlichen Evaluierungsbericht, der an 
die verantwortlichen Gremien der Privatuniversität geschickt wird.  
 
3.4 Follow-up-Verfahren 
Die Privatuniversität erarbeitet aufgrund des Berichtes ein Konzept zur 
inhaltlichen und zeitlichen Umsetzung der Empfehlungen des Evaluie-
rungsberichts. 
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S 1/1 Studierende im internen QMS 

Beteiligung der Studierenden am internen 
Qualitätsmanagement an Privatuniversitäten 

 
 
Studierende sind in umfassender Weise in das Qualitätsmanagement der Privat-
universitäten einzubinden. Im Berlin Communiqué (2003) ist dazu festgehalten: 
“Studierende sind gleichberechtigte Partner bei Hochschulsteuerungspro-
zessen. Die Ministerinnen und Minister stellen fest, dass gesetzliche Vorga-
ben auf nationaler Ebene für die Gewährleistung studentischer Mitwirkung 
im gesamten Europäischen Hochschulraum weitgehend vorhanden sind. 
Sie rufen die Hochschulen und Studierenden ferner auf, Möglichkeiten zu 
finden, die tatsächliche Beteiligung der Studierenden an Hochschulsteue-
rungsprozessen zu verstärken.“ 
 
Der ÖAR geht daher davon aus, dass  Studierende an Gestaltung, Durchführung, 
Evaluation und Umsetzung der Qualitätsmanagementprozesse zu beteiligen sind.  
Folgende Prozessebenen des Qualitätsmanagements sind jedenfalls zu berücksich-
tigen: 
 

• Studienbedingungen und Studienorganisation 
• Feedback zu Lehrveranstaltungen 
• Selbstevaluierungen als Teil von externen Evaluierungs-, Akkreditie-

rungs- und Reakkreditierungsverfahren 
• Follow-up-Maßnahmen von Evaluierungsergebnissen  
• Erstellung der Jahresberichte für den ÖAR 

 
Gemeinsam mit den Studierenden sind dafür von den Privatuniversitäten geeig-
nete Instrumente zu entwickeln, wie etwa die Einrichtung einer gewählten  Stu-
dierendenvertretung. 
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S 1/1 Führung akademischer Grade 

Führung akademischer Grade 
 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 Universitäts-Akkreditierungsgesetz sind Privatuniversitä-
ten berechtigt, an Absolventinnen und Absolventen ihrer Studiengänge 
akademische Grade zu verleihen. 
In den Studienplänen sind die im jeweiligen Fachbereich international ge-
bräuchlichen akademischen Grade (auch in abgekürzter Form) festzulegen.  
 
Akademische Grade sind in der Form zu führen, wie sie in der Verlei-
hungsurkunde festgelegt sind. In der Verleihungsurkunde ist der akademi-
sche Grad in der im Akkreditierungsbescheid festgelegten Form zu ver-
wenden.  
 
In Übereinstimmung mit § 88 Abs. 2 Universitätsgesetz 2002 sind die aka-
demischen Grade „Magistra/Magister“, „Doktorin/Doktor“ sowie „Dip-
lomingenieurin/Diplom-ingenieur“ dem Namen voranzustellen, alle ande-
ren akademischen Grade (Bakkalaurea/Bakkalaureus, Bachelor, Master, 
PhD) sind dem Namen nachzustellen. 
 
Das Recht zur Führung akademischer Grade beinhaltet grundsätzlich auch 
das Recht, diese in öffentliche Urkunden eintragen zu lassen. 
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S 1/1  

Informationsblatt 
 Verleihungsurkunden für akademische Grade 

 

Gemäß § 3 Abs. 1 Universitäts-Akkreditierungsgesetz sind Privatuniversitäten 
berechtigt, an die AbsolventInnen der an ihnen durchgeführten Studien akade-
mische Grade zu verleihen. 

In Analogie zu § 87 Abs. 3 Universitätsgesetz 2002 hat die Urkunde über die Ver-
leihung des akademischen Grades jedenfalls folgende Angaben zu enthalten: 

1. Familiennamen und die Vornamen, allenfalls den Geburtsnamen des/der 
AbsolventIn  

2. Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit des/der AbsolventIn 

3. Bezeichnung des abgeschlossenen Studiums (gemäß Akkreditierungsbe-
scheid) 

4. den verliehenen akademischen Grad mit dem im Akkreditierungsbescheid 
festgelegten Wortlaut und die vorgesehene Abkürzung des akademischen 
Grades. Der akademische Grad ist nur in einer Sprache zu verleihen. 

5. Bezeichnung der Privatuniversität (gemäß Akkreditierungsbescheid) 

6. Bezeichnung und Unterschrift des verleihenden Organs 

7. Ausstellungsdatum und Ausstellungsort 

Das Universitätsgesetz sieht vor, dass zur Unterstützung der internationalen 
Mobilität der Studierenden der Urkunde eine englische Übersetzung anzuschlie-
ßen ist, wobei die Bezeichnung der Universität, des ausstellenden Organs sowie 
der akademische Grad (gleichgültig in welcher Sprache er verliehen wird) nicht 
zu übersetzen sind. Dies wird auch für Privatuniversitäten empfohlen. 

Allgemeine Informationen zur Führung akademischer Grade finden Sie unter 
http://www.bmwf.gv.at/wissenschaft/international/enic_naric_austria/faq/fu
ehrung_akademischer_grade/

Bezüglich der inhaltlichen Vorgaben für Diploma Supplements wird auf die In-
formation des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung verwiesen: 
http://www.bmwf.gv.at/wissenschaft/international/enic_naric_austria/diplo
ma_supplement/  
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S 1/1 Richtlinien Qualitätssiegel 

Richtlinien für die Verwendung 
des Qualitätssiegels des ÖAR 

 
 
1.  Das Qualitätssiegel des ÖAR dient dazu, den durch Akkreditierung 

erlangten rechtlichen Status der Privatuniversität in Form eines Logos 
sichtbar zu machen. 

 
2.  Die Verwendung des Qualitätssiegels ist nicht obligatorisch. 
 
3.  Die Privatuniversität darf das Qualitätssiegel nur für die Dauer der 

Akkreditierung verwenden. 
 
4.  Das Qualitätssiegel darf ausschließlich in Verbindung mit dem 

Namen/Logo der Privatuniversität bzw. in Verbindung mit der 
Bezeichnung eines akkreditierten Studiums der Privatuniversität in 
folgenden Medien zu verwenden: 

 
o Briefpapier und Kommunikationsmaterial der Privatuniversität 
o Werbe- und Informationsmaterial der Privatuniversität 
o Zeugnisse und Bestätigungen, die von der Privatuniversität im 

Zusammenhang mit akkreditierten Studien ausgestellt werden 
o Website der Privatuniversität 

 
5.  Eine Verwendung des Qualitätssiegels durch Kooperations-, Geschäfts- 

oder sonstige Partner der Privatuniversität  bzw. die Weitergabe an 
Dritte ist untersagt. 

 
6.  Das Qualitätssiegel wird der Privatuniversität mit einer elektronischen 

Vorlage zur Verfügung gestellt und darf ausschließlich in dieser Form 
verwendet werden.  

 

 

Stand 15.05.2008 
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Österreichischer Akkreditierungsrat 
Palais Harrach, Freyung 3 
1010 Wien 
Tel.  + 43 (0)1 53120/5673 
Fax  + 43 (0)1 53120/815673 
E-Mail: akkreditierungsrat@bmwf.gv.at 
www.akkreditierungsrat.at 
 
 
 
Nachdruck und Verwendung in elektronischen Systemen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger  
Genehmigung des Österreichischen Akkreditierungsrats. 
 
 
Diese Broschüre finden Sie auch als download auf der Homepage des ÖAR unter 
„Akkreditierung/Informationen für AntragstellerInnen“ 

mailto:akkreditierungsrat@bmwf.gv.at�
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